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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes 
Vom 7. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 
2012 (GVBl. S. 450), geändert durch Artikel 44 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

"(3) Die Öffentlichkeit soll in breiter und vielfältiger 
Form an der Landesplanung in Thüringen partizi-
pieren. Sie soll unter breiter und vielfältiger Medi-
ennutzung an der Aufstellung des Landesentwick-
lungsprogramms und der Regionalpläne beteiligt 
werden. Der demokratischen Teilhabe der Bürge-
rinnen und Bürger soll ein hoher Stellenwert beige-
messen werden."

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

"Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des 
Raumordnungsplans einschließlich der Begrün-
dung sowie im Falle einer Umweltprüfung auch 
des Umweltberichts und weiterer, nach Ein-
schätzung der für die Aufstellung des Raumord-
nungsplans zuständigen Stelle zweckdienlicher 
Unterlagen erfolgt abweichend von § 9 Abs. 2 
Satz 2 und 5 ROG für die Dauer von zwei Mona-
ten auf den Internetseiten der für die Aufstellung 
des Raumordnungsplans zuständigen Stelle 
sowie bei der für die Aufstellung des Raumord-
nungsplans zuständigen Stelle. Als zusätzliches 
Informationsangebot soll die für die Aufstellung 
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des Raumordnungsplans zuständige Stelle an-
dere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkei-
ten, etwa durch Versendung oder öffentlich zu-
gängliche Lesegeräte, zur Verfügung stellen, 
soweit dies nach deren Feststellung angemes-
sen und zumutbar ist. Die öffentliche Bekannt-
machung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 ROG erfolgt 
mindestens eine Woche vor Beginn der öffent-
lichen Auslegung auf den Internetseiten der für 
die Aufstellung des Raumordnungsplans zu-
ständigen Stelle sowie im Thüringer Staats-
anzeiger. In der Bekanntmachung soll auf die 
zusätzlichen Zugangsmöglichkeiten hingewie-
sen werden."

bb) Der neue Satz 9 wird aufgehoben.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Stellungnahmen der in ihren Belangen berühr-
ten öffentlichen Stellen und der im Planungsbeirat 
vertretenen Institutionen sind abweichend von § 9 
Abs. 2 Satz 5 ROG durch Mitteilung der Internetad-
resse und der Dauer der Anhörung nach Absatz 3 
einzuholen; die Mitteilung erfolgt im Wege der elek-
tronischen Kommunikation, soweit der Empfänger 
hierfür einen Zugang eröffnet hat. Die für die Auf-
stellung des Raumordnungsplans zuständige Stelle 
hat der betroffenen Stelle auf deren Verlangen ei-
nen Entwurf des Raumordnungsplans und der Be-
gründung in Papierform zu übermitteln. Die nach 
Absatz 2 Satz 1 gesetzte Frist bleibt unberührt."

3. In § 4 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort "Landes-
entwicklungsprogramm" die Worte "abweichend von  
§ 10 Abs. 2 Satz 3 ROG auf den Internetseiten der Lan-
desplanungsbehörden sowie" eingefügt.

4. § 5 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Staatsanzeiger" 
die Worte "sowie abweichend von § 10 Abs. 2 Satz 3 
ROG auf den Internetseiten des Trägers der Regi-
onalplanung" eingefügt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Bei der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
dass der Regionalplan abweichend von § 10 Abs. 2 
Satz 3 ROG auf den Internetseiten des Trägers der 
Regionalplanung sowie bei dem Träger der Regio-
nalplanung eingesehen werden kann."

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

"Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 ROG sind 
die Verfahrensunterlagen vom Träger der Pla-
nung oder Maßnahme in einem verkehrsüblichen  
elektronischen Format einzureichen."

b) In Absatz 2 werden das Wort "und" durch ein Kom-
ma ersetzt und nach dem Wort "Umfang" die Wor-
te "und die Form" eingefügt.

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort "schriftlich" gestri-
chen.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Worten "erforderli-
chen Unterlagen" die Worte "auf den Internet-
seiten der oberen Landesplanungsbehörde zu 
veröffentlichen sowie" eingefügt.

bb) In Satz 3 werden die Worte "schriftlicher Form" 
durch das Wort "Textform" ersetzt.

cc) In Satz 4 werden die Worte "die vorgebrachten" 
durch die Worte "ihnen gegenüber vorgebrach-
te" ersetzt.

e) In Absatz 5 wird das Wort "ergänzend" gestrichen.

f) In Absatz 8 Satz 2 werden die Worte "in den Ge-
meinden nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 einen Monat 
zur Einsicht auszulegen" durch die Worte "auf den 
Internetseiten der oberen Landesplanungsbehör-
de zu veröffentlichen" ersetzt.

6. § 15 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Beschlüsse der Regionalen Planungsgemein-
schaften sind einschließlich der zugehörigen Anlagen 
unverzüglich auf den Internetseiten der jeweiligen Re-
gionalen Planungsgemeinschaft zu veröffentlichen und 
können bei der jeweiligen Regionalen Planungsgemein-
schaft eingesehen werden."

7. In § 18 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Thüringer Gesetz  
 zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden  

im Jahr 2023 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften 
Vom 7. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Gesetz  

zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger  
Gemeinden im Jahr 2023 

(ThürGNGG 2023)

Inhaltsübersicht

§ 1 Städte Dingelstädt und Mühlhausen/Thüringen 
sowie Gemeinden Anrode, Dünwald, Menteroda 
und Unstruttal (Landkreis Eichsfeld und Unstrut-
Hainich-Kreis)

§ 2 Stadt Bad Köstritz und Gemeinde Hartmanns-
dorf (Landkreis Greiz)

§ 3 Gemeinden Langenwetzendorf und Kühdorf 
(Landkreis Greiz)

§ 4 Gemeinden Kindelbrück und Riethgen (Land-
kreis Sömmerda)

§ 5 Stadt Bad Sulza und Gemeinde Rannstedt 
(Landkreis Weimarer Land)

§ 6 Weitere Neugliederungen
§ 7 Erweiterung des Stadt- oder Gemeinderats
§ 8 Ortsrecht, Kreisrecht
§ 9 Rechtsstellung der betroffenen Beamtinnen und 

Beamten
§ 10 Rechtsstellung der betroffenen Tarifbeschäftigten
§ 11 Neuwahl der Personalvertretungen
§ 12 Übergang und Wahl der Schwerbehinderten-

vertretungen
§ 13 Übergang und Bestellung der Gleichstellungs-

beauftragten
§ 14 Auseinandersetzung bei Eingliederung des Ge-

bietes einer Gemeinde in mehrere Gemeinden
§ 15 Auseinandersetzung bei landkreisübergreifen-

den Gemeindeneugliederungen
§ 16 Wohnsitz, Einwohnerzahl
§ 17 Freistellung von Kosten
§ 18 Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Zweckver-

einbarungen
§ 19 Haushaltswirtschaft
§ 20 Kompensation von Verlusten der Gemeinden für 

Zuweisungen nach dem Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetz

§ 21 Kompensation von Verlusten der Landkreise 
infolge landkreisübergreifender Gemeindeneu-
gliederungen

§ 22 Gleichstellungsbestimmung

§ 1 
Städte Dingelstädt und Mühlhausen/Thüringen sowie  

Gemeinden Anrode, Dünwald, Menteroda und Unstruttal 
(Landkreis Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis)

(1) Die Gemeinden Anrode, Dünwald und Menteroda wer-
den aufgelöst.

(2) Die bisher zum Unstrut-Hainich-Kreis gehörenden Ge-
biete der Ortsteile Bickenriede und Zella der aufgelösten 
Gemeinde Anrode sowie die Gebiete der Ortsteile Be-
berstedt und Hüpstedt der aufgelösten Gemeinde Dün-
wald werden in das Gebiet des Landkreises Eichsfeld ein-
gegliedert. Zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem 
Unstrut-Hainich-Kreis findet eine Auseinandersetzung 
nach § 15 statt.

(3) Die Gebiete der Ortsteile Bickenriede und Zella der auf-
gelösten Gemeinde Anrode sowie die Gebiete der Orts-
teile Beberstedt und Hüpstedt der aufgelösten Gemein-
de Dünwald werden in das Gebiet der Stadt Dingelstädt 
eingegliedert.

(4) Das Gebiet des Ortsteils Hollenbach der aufgelösten 
Gemeinde Anrode wird in das Gebiet der Stadt Mühlhau-
sen/Thüringen eingegliedert.

(5) Die Gebiete der Ortsteile Dörna und Lengefeld der auf-
gelösten Gemeinde Anrode, das Gebiet des Ortsteils Zaun-
röden der aufgelösten Gemeinde Dünwald sowie das Ge-
biet der aufgelösten Gemeinde Menteroda werden in das 
Gebiet der Gemeinde Unstruttal eingegliedert. Die Ge-
meinde Unstruttal ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten 
Gemeinde Menteroda.

(6) Die Stadt Dingelstädt ist Rechtsnachfolgerin der auf-
gelösten Gemeinden Anrode und Dünwald. Zwischen den 
Städten Dingelstädt und Mühlhausen/Thüringen sowie der 
Gemeinde Unstruttal findet eine Auseinandersetzung nach 
§ 14 statt. Der endgültige Personalübergang richtet sich 
nach den §§ 9 und 10. § 9 Abs. 4 Satz 3 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) bleibt unberührt.

(7) § 45 Abs. 8 ThürKO findet für die Gebiete der aufgelös-
ten Gemeinden Anrode, Dünwald und Menteroda keine An-
wendung. Für den Rest der laufenden gesetzlichen Amts-
zeit des Gemeinderats besteht die Ortsteilverfassung der 
aufgelösten Gemeinde Anrode in Bezug auf die Ortsteile 
Hollenbach, Dörna und Lengefeld als Ortsteilverfassung 
sowie in Bezug auf die Ortsteile Bickenriede und Zella als 
Ortschaftsverfassung fort. Für den Rest der laufenden ge-
setzlichen Amtszeit des Gemeinderats besteht die Ortsteil-
verfassung der aufgelösten Gemeinde Dünwald in Bezug 
auf den Ortsteil Zaunröden als Ortsteilverfassung und in 
Bezug auf die Ortsteile Beberstedt und Hüpstedt als Ort-
schaftsverfassung fort. Für den Rest der laufenden ge-
setzlichen Amtszeit des Gemeinderats besteht die Orts-
teilverfassung der aufgelösten Gemeinde Menteroda fort.

§ 2 
Stadt Bad Köstritz und Gemeinde Hartmannsdorf  

(Landkreis Greiz) 

(1) Die Gemeinde Hartmannsdorf wird aufgelöst. Das 
Gebiet der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der 
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Stadt Bad Köstritz eingegliedert. Die Stadt Bad Köstritz ist 
Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) Die in § 1 der Thüringer Verordnung über die Anerken-
nung der Vereinbarung einer erfüllenden Gemeinde zwi-
schen der Gemeinde Hartmannsdorf und der Stadt Bad 
Köstritz und über die Auflösung der Verwaltungsgemein-
schaft "Erlbach-Stübnitztal" vom 29. Januar 1996 (GVBl. 
S. 26) in der jeweils geltenden Fassung anerkannte Über-
tragung von Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Hart-
mannsdorf auf die Stadt Bad Köstritz wird aufgehoben.

§ 3 
Gemeinden Langenwetzendorf und Kühdorf  

(Landkreis Greiz)

(1) Die Gemeinde Kühdorf wird aufgelöst. Das Gebiet der 
aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemeinde 
Langenwetzendorf eingegliedert. Die Gemeinde Langen-
wetzendorf ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Ge-
meinde.

(2) § 45 Abs. 8 ThürKO findet für das Gebiet der aufgelös-
ten Gemeinde Kühdorf keine Anwendung.

(3) Die in § 3 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen 
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2013 
vom 19. Dezember 2013 (GVBl. S. 353) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelte Übertragung von Verwaltungs-
aufgaben wird aufgehoben, soweit sie die Übertragung von 
Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Kühdorf auf die Ge-
meinde Langenwetzendorf betrifft.

§ 4 
Gemeinden Kindelbrück und Riethgen  

(Landkreis Sömmerda)

Die Gemeinde Riethgen wird aufgelöst. Das Gebiet der 
aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemeinde 
Kindelbrück eingegliedert. Die Gemeinde Kindelbrück ist 
Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

§ 5 
Stadt Bad Sulza und Gemeinde Rannstedt 

(Landkreis Weimarer Land)

(1) Die Gemeinde Rannstedt wird aufgelöst. Das Gebiet 
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Stadt 
Bad Sulza eingegliedert. Die Stadt Bad Sulza ist Rechts-
nachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) Die in § 1 der Thüringer Verordnung über die Anerken-
nung der Vereinbarung einer erfüllenden Gemeinde zwi-
schen den Gemeinden Auerstedt, Eberstedt, Flurstedt, 
Gebstedt, Großheringen, Ködderitzsch, Niedertrebra, 
Obertrebra, Rannstedt, Reisdorf, Schmiedehausen, 
Wickerstedt und der Stadt Bad Sulza und über die Auf-
lösung der Verwaltungsgemeinschaft "Bad Sulza" vom 
7. Januar 1996 (GVBl. S. 11) in der jeweils geltenden Fas-
sung anerkannte Übertragung von Verwaltungsaufgaben 
wird aufgehoben, soweit sie die Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben der Gemeinde Rannstedt auf die Stadt 
Bad Sulza betrifft.

§ 6 
Weitere Neugliederungen

In die durch dieses Gesetz neu gegliederten Gemeinden 
können durch Gesetz weitere Gemeinden eingegliedert 
werden. Ebenso können die mit diesem Gesetz neu ge-
gliederten Gemeinden in andere Gemeinden eingeglie-
dert oder mit anderen Gemeinden zusammengeschlos-
sen werden.

§ 7 
Erweiterung des Stadt- oder Gemeinderats

(1) Der Stadtrat der Stadt Dingelstädt wird für den Rest der 
gesetzlichen Amtszeit um fünf Mitglieder des Gemeinderats 
der aufgelösten Gemeinde Anrode und um sechs Mitglieder 
des Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Dünwald er-
weitert. Neue Stadtratsmitglieder nach Satz 1 können nur 
die Gemeinderatsmitglieder sowie deren Nachrücker sein, 
die in den eingegliederten Gebieten der aufgelösten Ge-
meinden Anrode und Dünwald zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Eingliederung wahlberechtigt sind. § 9 Abs. 5 
Satz 4 bis 6 ThürKO findet bei der Erweiterung des Stadt-
rats der Stadt Dingelstädt entsprechende Anwendung.

(2) Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen/Thüringen wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des 
Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Anrode erwei-
tert. Neues Stadtratsmitglied nach Satz 1 können nur die 
Gemeinderatsmitglieder sowie deren Nachrücker sein, die 
in dem eingegliederten Gebiet der aufgelösten Gemeinde 
Anrode zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eingliederung 
wahlberechtigt sind. § 9 Abs. 5 Satz 4 bis 6 ThürKO findet 
bei der Erweiterung des Stadtrats der Stadt Mühlhausen/
Thüringen entsprechende Anwendung.

(3) Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um sechs Mitglieder 
des Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Anrode, um 
ein Mitglied des Gemeinderats der aufgelösten Gemein-
de Dünwald sowie um zehn Mitglieder des Gemeinderats 
der aufgelösten Gemeinde Menteroda erweitert. Neue Ge-
meinderatsmitglieder nach Satz 1 können für die aufge-
lösten Gemeinden Anrode und Dünwald nur die Gemein-
deratsmitglieder sowie deren Nachrücker sein, die in den 
eingegliederten Gebieten der aufgelösten Gemeinden An-
rode und Dünwald zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Eingliederung wahlberechtigt sind. § 9 Abs. 5 Satz 4 bis 6 
ThürKO findet bei der Erweiterung des Gemeinderates 
der Gemeinde Unstruttal um Mitglieder der Gemeinderä-
te der aufgelösten Gemeinden Anrode und Dünwald ent-
sprechende Anwendung.

(4) Der Stadtrat der Stadt Bad Köstritz wird für den Rest 
der gesetzlichen Amtszeit um zwei Mitglieder des Gemein-
derats der aufgelösten Gemeinde Hartmannsdorf erweitert.

(5) Der Gemeinderat der Gemeinde Langenwetzendorf 
wird für den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mit-
glied des Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Küh-
dorf erweitert.
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(6) Der Gemeinderat der Gemeinde Kindelbrück wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des Ge-
meinderats der aufgelösten Gemeinde Riethgen erweitert.

(7) Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza wird für den Rest der 
gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des Gemeinderats 
der aufgelösten Gemeinde Rannstedt erweitert.

(8) Soweit nach diesem Gesetz eine Gemeinde geteilt wird 
und in mehreren Gemeinden aufgeht, findet § 23 Abs. 3 
Satz 2 ThürKO entsprechende Anwendung.

§ 8 
Ortsrecht, Kreisrecht

(1) Bei der Eingliederung von Gemeinden oder Gemeinde-
teilen in eine andere Gemeinde gilt das zum Zeitpunkt der 
Eingliederung für die eingegliederten Gemeinden oder Ge-
meindeteile jeweils geltende Ortsrecht als Recht der auf-
nehmenden Gemeinde so lange fort, bis es wirksam durch 
die aufnehmende Gemeinde ersetzt wird oder aus ande-
ren Gründen außer Kraft tritt. Dieses Ortsrecht ist spätes-
tens bis zum Ablauf des auf das Inkrafttreten dieses Ge-
setzes folgenden Kalenderjahres anzupassen. Die in den 
eingegliederten Gemeindegebieten geltenden Hauptsat-
zungen treten mit dem Inkrafttreten der Eingliederungen 
außer Kraft. Für das einzugliedernde Gemeindegebiet gilt 
mit der Eingliederung die Hauptsatzung der aufnehmen-
den Gemeinde.

(2) Unterschiedliche Bestimmungen der Grundsteuerhe-
besätze und Gewerbesteuerhebesätze sind abweichend 
von Absatz 1 spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2025 anzupassen. Satz 1 gilt entsprechend für die Bestim-
mungen über die Erhebung der Hundesteuer auf dem Ge-
biet der nach § 1 Abs. 5 vergrößerten Gemeinde Unstruttal.

(3) In Gemeindegebieten, die nach diesem Gesetz aus ei-
nem Landkreis ausgegliedert und in einen anderen Land-
kreis eingegliedert werden, gilt das Kreisrecht des ab-
gebenden Landkreises als Recht des aufnehmenden 
Landkreises fort, bis es wirksam durch den aufnehmen-
den Landkreis ersetzt wird oder aus anderen Gründen 
außer Kraft tritt. Es ist spätestens bis zum Ablauf des auf 
das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalenderjah-
res anzupassen.

§ 9 
Rechtsstellung der betroffenen Beamtinnen  

und Beamten

(1) Für die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten 
sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger der von den Neugliederungen betroffenen Ge-
meinden gelten die §§ 14 bis 18 des Thüringer Beamten-
gesetzes (ThürBG). 

(2) Die Beamtinnen und Beamten einer aufgelösten Ge-
meinde, die vollständig in eine andere Gemeinde einge-
gliedert wird, treten nach § 14 Abs. 1 ThürBG in den Dienst 
der vergrößerten Gemeinde über. Das Beamtenverhältnis 
wird mit dem neuen Dienstherrn nach § 15 Abs. 1 ThürBG 
fortgesetzt. Den Beamtinnen und Beamten ist die Fortset-

zung des Beamtenverhältnisses durch den neuen Dienst-
herrn nach § 15 Abs. 2 ThürBG schriftlich zu bestätigen. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten nach § 18 Abs. 1 ThürBG entspre-
chend für die im Zeitpunkt der Neugliederung bei der auf-
gelösten Gemeinde vorhandenen Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger.

(3) Die Beamtinnen und Beamten einer aufgelösten Ge-
meinde, die vollständig in mehrere andere Gemeinden 
eingegliedert wird, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 1 ThürBG 
anteilig in den Dienst der vergrößerten Gemeinden zu über-
nehmen. Dies gilt nach § 18 Abs. 1 ThürBG entsprechend 
für die im Zeitpunkt der Neugliederung bei der aufgelös-
ten Gemeinde vorhandenen Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger. Die an der Umbildung beteilig-
ten Gemeinden haben bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach der Neugliederung in einem Personalüberleitungsver-
trag Regelungen zur anteiligen Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten nach § 14 Abs. 2 Satz 2 ThürBG sowie 
der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger nach § 18 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2 
ThürBG zu treffen. In dem Vertrag ist auch die Erstattung 
von Personalkosten für die zu übernehmenden Beamtin-
nen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger zu regeln. Den Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern ist Gelegenheit zu geben, ihre Präferenz 
für einen neuen Dienstherrn zu bekunden; die vorgetrage-
ne Präferenz soll, soweit dies möglich ist, berücksichtigt 
werden. Bei der Entscheidung der beteiligten Gemeinden, 
welche Beamtinnen und Beamten im Rahmen der antei-
ligen Übernahme von welchem Dienstherrn zu überneh-
men sind, sind Kriterien der Mobilität, insbesondere die 
Entfernung zwischen Wohnung und künftiger Dienststel-
le, die tatsächliche Betreuung oder Pflege mindestens ei-
nes Kindes unter 18 Jahren oder eines sonstigen pflege-
bedürftigen Angehörigen, eine Schwerbehinderung oder 
gleichgestellte Behinderung und der Familienstand sowie 
dienstliche Belange, wie die Sicherung einer ausgewoge-
nen Personalstruktur, angemessen und ausgewogen zu 
berücksichtigen. Die Beamtinnen und Beamten sind von 
den Gemeinden, in deren Dienst sie treten sollen, nach 
§ 15 Abs. 3 ThürBG durch Verfügung zu übernehmen. Ein 
hiergegen gerichteter Rechtsbehelf hat keine aufschieben-
de Wirkung. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Liegt zum 
Zeitpunkt der Gemeindeneugliederung keine Einigung der 
beteiligten Gemeinden vor, treten die Beamtinnen und Be-
amten der aufgelösten Gemeinden zunächst in den Dienst 
der Körperschaft über, die zum Rechtsnachfolger bestimmt 
ist. Die Sätze 7 bis 10 gelten für Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger entsprechend.

(4) Einigen sich die beteiligten Gemeinden im Fall des Ab-
satzes 3 nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist von 
sechs Monaten nach § 14 Abs. 2 Satz 2 ThürBG über die 
Übernahme der betroffenen Beamtinnen und Beamten so-
wie nach § 18 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2 
ThürBG über die Übernahme der betroffenen Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger, entscheidet 
das Landesverwaltungsamt als obere Rechtsaufsichtbe-
hörde. Vor der Entscheidung der oberen Rechtsaufsichts-
behörde ist den Beamtinnen und Beamten sowie den Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern 
Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.
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(5) Für die Dauer von drei Jahren ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs der Beamtinnen und Beamten, die keine kom-
munalen Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamten sind, ist 
eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 ThürBG aus Gründen, die im Zusam-
menhang mit der Gemeindeneugliederung stehen, aus-
geschlossen. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist eine Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand nur innerhalb der 
Frist von sechs Monaten zulässig.

(6) Die an der Neugliederung beteiligten Gemeinden neh-
men ab der Verkündung dieses Gesetzes Ernennungen 
von Beamtinnen und Beamten, die keine Wahlbeamtinnen 
oder Wahlbeamten sind, nur in gegenseitigem Einverneh-
men vor. Das gegenseitige Einvernehmen ist darüber hi-
naus herzustellen, soweit in den von der Gemeindeneu-
gliederung betroffenen Verwaltungen ein Personalzuwachs 
durch Versetzungen oder Abordnungen aus dem Bereich 
anderer Dienstherren beabsichtigt ist, soweit eine solche 
Maßnahme über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Gemeindeneugliederung hinaus andauern soll. Die Her-
stellung des gegenseitigen Einvernehmens ist nicht erfor-
derlich, soweit gesetzliche Rechtsansprüche Betroffener 
umzusetzen sind.

(7) Soweit der Personalübergang einen Wechsel des 
Dienstortes zur Folge hat, gilt der Übertritt oder die Über-
nahme in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft als 
Versetzung im Sinne der umzugskostenrechtlichen und 
trennungsgeldrechtlichen Vorschriften.

(8) Die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten der durch dieses Gesetz aufgelösten Ge-
meinden gelten am Tag des Inkrafttretens dieses Geset-
zes auf der Grundlage des § 29 Abs. 1 ThürBG als in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt, soweit sie die Voraus-
setzungen des § 32 des Beamtenstatusgesetzes in Ver-
bindung mit § 34 Abs. 1 ThürBG erfüllen und nicht nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über kommu-
nale Wahlbeamte in den Ruhestand treten. Dabei gilt die 
Dienstzeit im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetzes (Wartezeit) als abge-
leistet, wenn die hauptamtliche kommunale Wahlbeamtin 
beziehungsweise der hauptamtliche kommunale Wahlbe-
amte bis zum Ende ihrer beziehungsweise seiner regulä-
ren Amtszeit eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren 
erreicht hätte.

§ 10 
Rechtsstellung der betroffenen Tarifbeschäftigten

(1) Die Tarifbeschäftigten einer aufgelösten Gemeinde, die 
vollständig in eine andere Gemeinde eingegliedert wird, 
werden in den Dienst der vergrößerten Gemeinde über-
nommen. Die Arbeitsverhältnisse gehen mit dem Zeitpunkt 
der Neugliederung der Gemeinde in entsprechender An-
wendung des § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches auf 
die vergrößerte Gemeinde über. Dies gilt auch für beste-
hende Ausbildungsverhältnisse. Tarifvertragliche Regelun-
gen bleiben unberührt.

(2) Die Tarifbeschäftigten einer aufgelösten Gemeinde, 
die vollständig in mehrere andere Gemeinden eingeglie-

dert wird, werden anteilig in den Dienst der vergrößerten 
Gemeinden übernommen. Die an dieser Umbildung be-
teiligten Gemeinden haben bis zum Ablauf von sechs Mo-
naten nach der Neugliederung in einem Personalüberlei-
tungsvertrag Regelungen zur anteiligen Überleitung der 
Tarifbeschäftigten zu treffen. In dem Vertrag ist auch die 
Erstattung von Personalkosten für die zu übernehmenden 
Tarifbeschäftigten zu regeln. Den Tarifbeschäftigten ist Ge-
legenheit zu geben, ihre Präferenz für einen neuen Arbeit-
geber zu bekunden; die vorgetragene Präferenz soll, soweit 
dies möglich ist, berücksichtigt werden. Bei der Entschei-
dung der beteiligten Gemeinden, welche Tarifbeschäftigten 
im Rahmen der anteiligen Übernahme von welchem Arbeit-
geber zu übernehmen sind, sind Kriterien der Mobilität, ins-
besondere die Entfernung zwischen Wohnung und künf-
tiger Dienststelle, die tatsächliche Betreuung oder Pflege 
mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines sons-
tigen pflegebedürftigen Angehörigen, eine Schwerbehinde-
rung oder gleichgestellte Behinderung und der Familien-
stand sowie dienstliche Belange, wie die Sicherung einer 
ausgewogenen Personalstruktur, angemessen und ausge-
wogen zu berücksichtigen. Die Tarifbeschäftigten sind von 
den Gemeinden, in deren Dienst sie treten sollen, zu über-
nehmen. Ein hiergegen gerichteter Rechtsbehelf hat keine 
aufschiebende Wirkung. Liegt zum Zeitpunkt der Gemein-
deneugliederung keine Einigung der beteiligten Gemein-
den vor, treten die Tarifbeschäftigten der aufgelösten Ge-
meinde zunächst in den Dienst der Körperschaft über, die 
zum Rechtsnachfolger bestimmt ist. Einigen sich die be-
teiligten Gemeinden nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Frist von sechs Monaten über die Übernahme der betrof-
fenen Tarifbeschäftigten, entscheidet das Landesverwal-
tungsamt. Vor der Entscheidung des Landesverwaltungs-
amtes ist den betroffenen Tarifbeschäftigten Gelegenheit 
zu geben, sich zu äußern.

(3) Gehen im Zuge einer Neugliederung nach diesem Ge-
setz Aufgaben eines Landkreises ganz oder teilweise auf 
einen anderen Landkreis über, werden Tarifbeschäftigte 
des abgebenden Landkreises, die ausschließlich mit der 
Wahrnehmung der übergehenden Aufgaben betraut sind, 
in den Dienst des Landkreises übernommen, auf den die 
Aufgaben übergehen. Die Arbeitsverhältnisse gehen mit 
dem Zeitpunkt der Neugliederung in entsprechender An-
wendung des § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf 
den Landkreis über. Dies gilt auch für bestehende Aus-
bildungsverhältnisse. Tarifvertragliche Regelungen blei-
ben unberührt.

(4) Die bis zum Tag vor dem Übergang der Arbeitsverhält-
nisse erworbene Rechtsstellung der Tarifbeschäftigten, 
insbesondere im Hinblick auf erreichte tarifrechtlich maß-
gebliche Zeiten, bleibt gewahrt.

(5) Die an der Neugliederung beteiligten Gemeinden stel-
len ab der Verkündung dieses Gesetzes sicher, dass haus-
haltswirksame Personalmaßnahmen im Tarifbereich im ge-
genseitigen Einvernehmen vorgenommen werden. § 9 Abs. 
6 gilt entsprechend. Dabei stehen Entfristung oder Verlän-
gerung bestehender Arbeitsverträge einer Neueinstellung 
durch den Abschluss eines Arbeitsvertrages gleich. § 9 
Abs. 7 gilt für die übernommenen Tarifbeschäftigten ent-
sprechend. Die Sätze 1 bis 4 gelten in Fällen des Absat-
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zes 3 entsprechend für Personalmaßnahmen eines Land-
kreises im Bereich der übergehenden Aufgaben.

(6) Für die Dauer von drei Jahren ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs des Arbeitsverhältnisses sind betriebsbeding-
te Kündigungen aus Gründen, die im Zusammenhang mit 
der Neugliederung stehen, ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
für Änderungskündigungen, die wegen eines Wechsels 
des Arbeitsortes erforderlich werden. Das Recht zur Kün-
digung aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 11 
Neuwahl der Personalvertretungen

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz vergrößerten 
Gemeinden sind die Personalräte nach den Bestimmungen 
des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPers-
VG) neu zu wählen, wenn sich die Zahl der Beschäftigten 
der aufnehmenden Dienststelle oder der aufnehmenden 
juristischen Person um mehr als ein Fünftel geändert hat 
oder die regelmäßige Personalratswahl im Sinne des § 95 
Abs. 1 Satz 1 ThürPersVG noch nicht stattgefunden hat.

§ 12 
Übergang und Wahl der Schwerbehindertenvertretungen

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz vergrößer-
ten Gemeinden sind zusammen mit den ersten regelmäßi-
gen Personalratswahlen nach der Neugliederung Schwer-
behindertenvertretungen zu wählen. Bis zur Wahl einer 
neuen Schwerbehindertenvertretung bleiben die bisheri-
gen Schwerbehindertenvertretungen im Amt. Sie sind je-
weils für die Belange der Beschäftigten der bisherigen Ge-
meinden zuständig.

§ 13 
Übergang und Bestellung der  
Gleichstellungsbeauftragten

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz vergrößer-
ten Gemeinden sind bis spätestens vor Ablauf des zweiten 
auf den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes folgenden 
Kalendermonats vorläufige Gleichstellungsbeauftragte aus 
dem Kreise der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten der 
an der Neugliederung beteiligten Gemeinden zu bestellen. 
Mit der Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten für die 
durch dieses Gesetz vergrößerte Gemeinde, die spätes-
tens zwei Monate nach der ersten regelmäßigen Perso-
nalratswahl nach der Neugliederung zu erfolgen hat, endet 
die Bestellung der vorläufigen Gleichstellungsbeauftragten.

§ 14 
Auseinandersetzung bei Eingliederung des Gebietes  

einer Gemeinde in mehrere Gemeinden

(1) Wird nach diesem Gesetz das Gebiet einer aufgelös-
ten Gemeinde mehreren Gemeinden zugeordnet, schlie-
ßen die aufnehmenden Gemeinden einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich 
aus der Aufteilung des Gebietes der bisherigen Gemein-
de ergeben (Auseinandersetzungsvertrag). Der Vertrag 
hat insbesondere Regelungen zur Vermögensauseinan-
dersetzung zu treffen. Für die Überleitung des Personals 
gelten die §§ 9 und 10.

(2) Das Eigentum an Grundstücken der aufgelösten Ge-
meinde geht unbeschadet der nach den Absätzen 1, 3 
und 4 vorzunehmenden Auseinandersetzung und ungeach-
tet einer in diesem Gesetz angeordneten Gesamtrechts-
nachfolge kraft Gesetzes auf die aufnehmende Gemeinde 
über, in deren Gebiet das Grundstück liegt. Abweichend 
von Satz 1 und ungeachtet der in § 1 Abs. 6 Satz 1 ange-
ordneten Gesamtrechtsnachfolge geht das Eigentum an 
den nachfolgenden Grundstücken der aufgelösten Ge-
meinde Anrode kraft Gesetzes auf die Stadt Mühlhausen/
Thüringen über:

Gemarkung Bickenriede

Flur Flurstück

15 00002/0000, 
15 00003/0000, 
15 00005/0002, 
15 00006/0001, 
15 00006/0002, 
15 00014/0004, 

Gemarkung Helmsdorf

Flur Flurstück

3 00119/0000, 
3 00120/0000, 
3 00121/0000, 
3 00122/0000, 
3 00123/0000. 

Abweichend von Satz 1 und ungeachtet der in § 1 Abs. 6 
Satz 1 angeordneten Gesamtrechtsnachfolge geht das Ei-
gentum an den nachfolgenden Grundstücken der aufge-
lösten Gemeinde Anrode kraft Gesetzes auf die Gemein-
de Unstruttal über:

Gemarkung Bickenriede

Flur Flurstück

1 00001/0000, 
1 00002/0000, 
1 00003/0000, 
1 00004/0000, 
1 00005/0000, 
1 00006/0000, 
1 00008/0000, 
1 00009/0000, 
1 00010/0000, 
1 00011/0000, 
1 00012/0000, 
1 00013/0000, 
1 00058/0000,
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Flur Flurstück

1 00059/0000, 
1 00060/0000, 
1 00061/0000, 
1 00062/0000, 
1 00063/0000, 
1 00065/0001, 
1 00067/0000, 
1 00098/0000, 
1 00182/0000, 
14 00022/0000, 
15 00001/0000, 
16 00085/0001, 
16 00110/0000, 
16 00111/0000, 
16 00112/0000, 
16 00131/0000, 
16 00132/0000, 
16 00133/0000, 
16 00134/0000, 
16 00135/0000, 
16 00136/0000, 
16 00138/0001, 
16 00258/0137, 

Gemarkung Küllstedt

Flur Flurstück

9 00034/0001, 
10 00041/0000, 

Gemarkung Helmsdorf 

Flur Flurstück

3 00116/0000,
3 00117/0000,
3 00118/0000,
3 00355/0115.

(3) Bei der Zuordnung des Vermögens soll insbesonde-
re berücksichtigt werden, welcher Aufgabenerfüllung das 
Vermögen dient und in welchem Umfang die Aufgabe der 
aufgelösten Gemeinde auf die aufnehmenden Gemein-
den übergeht. In den Auseinandersetzungsvertrag können 
Regelungen für die Fälle aufgenommen werden, in denen 
ausnahmsweise ein angemessener finanzieller Ausgleich 
für den Übergang von Vermögensgegenständen geboten 
ist. Der Auseinandersetzungsvertrag kann abweichend 
von Satz 1 regeln, dass keine Aufteilung von Vermögen 
vorgenommen werden soll; Satz 2 gilt in diesem Fall ent-
sprechend. Für die Beteiligung an Unternehmen der auf-

gelösten Gemeinde im Sinne des § 71 Abs. 1 ThürKO gel-
ten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(4) Kommt innerhalb eines Jahres nach der Neugliederung 
der Gemeinde ein Auseinandersetzungsvertrag ganz oder 
teilweise nicht zustande, regelt das Landesverwaltungsamt 
die Auseinandersetzung nach billigem Ermessen durch 
Verwaltungsakt. Die beteiligten Gemeinden sind anzuhö-
ren. Bis zur Bestandskraft des Verwaltungsakts können die 
beteiligten Gemeinden die Auseinandersetzung durch eine 
Vereinbarung im Sinne der Absätze 1 und 3 selbst regeln.

§ 15 
Auseinandersetzung bei landkreisübergreifenden  

Gemeindeneugliederungen

(1) Wird nach diesem Gesetz das Gebiet einer Gemeinde 
ganz oder teilweise aus einem Landkreis ausgegliedert und 
in einen anderen Landkreis eingegliedert, hat zwischen den 
betroffenen Landkreisen eine Auseinandersetzung stattzu-
finden. Sie schließen hierzu einen Auseinandersetzungs-
vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der 
Neugliederung der Landkreisgebiete und der damit ver-
bundenen Änderung der Zuständigkeit für die Aufgaben 
im Sinne des § 86 Abs. 2 ThürKO ergeben. 

(2) Das Eigentum eines Landkreises an einem Grundstück 
im ausgegliederten Gebiet geht unbeschadet der nach den 
Absätzen 1, 3 und 4 vorzunehmenden Auseinandersetzung 
kraft Gesetzes auf den Landkreis über, in dessen Gebiet 
das Grundstück eingegliedert wird. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, tritt mit dem Eigentumsübergang der 
Landkreis, in dessen Gebiet das Grundstück eingegliedert 
wird, als Rechtsnachfolger in die mit dem Grundstück ein-
schließlich seiner wesentlichen Bestandteile verbundenen 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen ein.

(3) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist und die 
Landkreise nichts anderes vereinbaren, soll in dem Ausei-
nandersetzungsvertrag nach Absatz 1 die Zuordnung von 
Vermögensgegenständen danach vorgenommen werden, 
welcher Aufgabenerfüllung das Vermögen dient und in wel-
chem Umfang die Aufgaben von dem Landkreis, dem die 
Gemeinde oder die Gemeindeteile bislang angehörten, 
übergehen. In den Auseinandersetzungsvertrag nach Ab-
satz 1 können Regelungen für die Fälle aufgenommen 
werden, in denen ausnahmsweise ein angemessener fi-
nanzieller Ausgleich für den Übergang von Vermögensge-
genständen geboten ist. Der Auseinandersetzungsvertrag 
nach Absatz 1 kann abweichend von Satz 1 regeln, dass 
keine Aufteilung von Vermögen vorgenommen werden soll; 
Satz 2 gilt in diesem Fall entsprechend.

(4) Kommt innerhalb eines Jahres nach der Neugliede-
rung ein Auseinandersetzungsvertrag ganz oder teilwei-
se nicht zustande, regelt das Landesverwaltungsamt die 
Auseinandersetzung nach billigem Ermessen durch Ver-
waltungsakt. Die betroffenen Landkreise sind anzuhören. 
Bis zur Bestandskraft des Verwaltungsakts können diese 
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die Auseinandersetzung durch eine Vereinbarung im Sinne 
der Absätze 1 und 3 selbst regeln.

§ 16 
Wohnsitz, Einwohnerzahl

Soweit für Rechte oder Pflichten die Wohndauer oder der 
Aufenthalt im Gebiet eines Landkreises oder einer Gemein-
de maßgebend ist, wird die bis zum Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes ununterbrochene Wohn- oder Aufenthalts-
dauer im Gebiet des bisherigen Landkreises oder im Ge-
biet einer nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auf-
gelösten Gemeinde auf die Wohn- oder Aufenthaltsdauer 
in dem neuen Landkreis oder in der aufnehmenden Ge-
meinde angerechnet. Ist für eine gesetzliche Bestimmung 
die Einwohnerzahl eines Landkreises oder einer Gemeinde 
maßgeblich, ist diese durch Addition der Einwohnerzahlen 
der an der jeweiligen Neugliederung beteiligten Gebiets-
körperschaften oder der eingegliederten Teile von Gebiets-
körperschaften zu ermitteln.

§ 17 
Freistellung von Kosten

Das Land und die seiner Aufsicht unterstehenden Körper-
schaften erheben für Rechtshandlungen, die bei der Durch-
führung dieses Gesetzes notwendig werden, keine Kosten 
(Gebühren und Auslagen).

§ 18 
Mitgliedschaft in Zweckverbänden,  

Zweckvereinbarungen

(1) Bei Neugliederungen nach diesem Gesetz finden für 
die Mitgliedschaft in Zweckverbänden und die Beteiligung 
an Zweckvereinbarungen abweichend von den Regelun-
gen der Rechtsnachfolge nach diesem Gesetz die §§ 14 
und 39 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (ThürKGG) Anwendung.

(2) Bei Neugliederungen nach diesem Gesetz gilt § 39 
Abs. 2 ThürKGG mit der Maßgabe, dass der Zweckver-
band die neue Körperschaft nach Ablauf von einem Jahr 
und vor Ablauf von 18 Monaten seit Wirksamkeit der Neu-
gliederung ausschließen kann. Im gleichen Zeitraum kann 
die Körperschaft ihren Austritt aus dem Zweckverband ein-
seitig erklären.

(3) Für Zweckvereinbarungen gilt § 14 Abs. 2 ThürKGG mit 
der Maßgabe, dass die Kündigungsfrist ein Jahr beträgt.

(4) § 40 Abs. 3 Satz 2 ThürKGG gilt in Fällen, in denen der 
Zweckverband aufgrund der Bestimmungen dieses Ge-
setzes nur noch aus einem Mitglied besteht, mit der Maß-
gabe, dass der Zweckverband nach dem Ablauf von drei 
Jahren nach dem Inkrafttreten der Neugliederung aufge-
löst ist, sofern er zu diesem Zeitpunkt noch aus einem Mit-
glied besteht.

(5) Die Genehmigung nach § 42 Abs. 1 ThürKGG für die in 
seiner Nummer 1 genannten Änderungen der Verbands-
satzung setzt in den Fällen des Absatzes 2 voraus, dass 
der Zweckverband der Rechtsaufsichtsbehörde ein Kon-

zept für die Auseinandersetzung vorlegt, das auch die ob-
jektkonkrete Aufteilung des Vermögens sowie der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten auf den Zweckverband und 
die Körperschaft vorsieht. Der Zweckverband ist verpflich-
tet, das Konzept für die Auseinandersetzung innerhalb von 
einem Jahr nach der Erklärung der Kündigung oder dem 
Beschluss über den Ausschluss der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorzulegen.

§ 19 
Haushaltswirtschaft

(1) Die nach diesem Gesetz vergrößerten Gemeinden 
erstellen die offenen Jahresrechnungen oder Jahresab-
schlüsse aller Haushaltsjahre der bisherigen Gemeinden. 
Abweichend davon erstellt die Stadt Dingelstädt die offe-
nen Jahresrechnungen aller Haushaltsjahre der bisheri-
gen Gemeinden Anrode und Dünwald.

(2) Die nach diesem Gesetz vergrößerten Gemeinden er-
stellen für das Haushaltsjahr 2023 für das gesamte ver-
größerte Gemeindegebiet eine neue Haushaltssatzung. 
Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Haushaltssat-
zung vollzieht die vergrößerte Gemeinde die Haushalts-
wirtschaft auch für das jeweils eingegliederte Gebiet nach 
den Bestimmungen des § 61 ThürKO oder § 10 des Thü-
ringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG). 
§ 55 Abs. 3 und 4 ThürKO sowie § 6 Abs. 3 und 4 Thür-
KDG bleiben unberührt.

(3) Für das Haushaltsjahr 2023 gelten § 59 Abs. 3, § 61 
Abs. 3, § 63 Abs. 3 und § 65 Abs. 1 Satz 2 ThürKO oder 
§ 1 Satz 1 ThürKDG in Verbindung mit § 10 Abs. 3, § 13 
Abs. 3, § 14 Abs. 3 und § 16 Abs. 1 Satz 2 ThürKDG be-
zogen auf die Haushaltssatzungen der bisherigen Gemein-
den, bis die vergrößerte Gemeinde eine eigene Haushalts-
satzung erlässt. Im Fall der Auflösung und Eingliederung 
einer Gemeinde in mehrere Gemeinden bestimmen sich 
die Anteile beziehungsweise die Stellen aus den in Satz 1 
genannten Weitergeltungsbestimmungen nach den zwi-
schen den aufnehmenden Gemeinden getroffenen Ver-
einbarungen. In Ermangelung einer solchen Vereinbarung 
bestimmen sich die Anteile im Verhältnis der Gesamtein-
wohnerzahl der aufgelösten Gemeinde zur Einwohner-
zahl der eingegliederten Gemeindeteile. Stichtag für die 
Bestimmung der Gesamteinwohner- und Einwohnerzah-
len ist der Stand 31. Dezember 2020. Die Fortgeltung des 
Stellenplans nach § 61 Abs. 3 ThürKO oder § 13 Abs. 3 
ThürKDG erfolgt in Ansehung des in den §§ 9 und 10 ge-
regelten Personalübergangs.

(4) Führt eine vergrößerte Gemeinde ihre Haushaltswirt-
schaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung, 
findet im Übrigen das Thüringer Gesetz über die kommuna-
le Doppik Anwendung. Wird das Gebiet einer aufgelösten 
Gemeinde, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grund-
sätzen der Verwaltungsbuchführung geführt hat, ganz oder 
teilweise in eine Gemeinde eingegliedert, die ihre Haus-
haltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buch-
führung führt, gilt für die Bewertung der Vermögensgegen-
stände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und Rechnungsabgrenzungsposten der aufgelösten Ge-
meinde § 30 ThürKDG entsprechend.
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§ 20 
Kompensation von Verlusten der Gemeinden für Zuwei-

sungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz

(1) Gemeinden, die nach diesem Gesetz neu gegliedert 
werden und die infolgedessen im Jahr 2023 einen geringe-
ren festgesetzten Gesamtbetrag aus Schlüsselzuweisun-
gen nach § 11 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 
(ThürFAG) abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 
ThürFAG erhalten, als dies bei einer hypothetischen Be-
rechnung ohne die Neugliederung der beteiligten Gemein-
den der Fall gewesen wäre, erhalten in den Jahren 2023 
bis 2025 allgemeine Zuweisungen als Kompensationszah-
lungen nach Absatz 2.

(2) Die Kompensationszahlung nach Absatz 1 entspricht 
im Jahr 2023 der Differenz zwischen dem hypothetischen 
Gesamtbetrag aus Schlüsselzuweisungen nach § 11 Thür-
FAG abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 29 
ThürFAG der an der Neugliederung beteiligten Gemein-
den ohne eine Neugliederung und dem festgesetzten Ge-
samtbetrag aus Schlüsselzuweisungen nach § 11 Thür-
FAG abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 29 
ThürFAG. Im Jahr 2024 beträgt die Kompensationszahlung 
66,66 Prozent der Kompensationszahlung nach Satz 1. Im 
Jahr 2025 beträgt die Kompensationszahlung 33,33 Pro-
zent der Kompensationszahlung nach Satz 1.

(3) Zuständig für Festsetzung und Auszahlung der Kom-
pensationszahlungen ist das Landesverwaltungsamt. Die 
Auszahlung der Kompensationszahlungen für die Jahre 
2023 bis 2025 erfolgt am 31. März 2023 in einem Betrag. 
Die Kompensationszahlungen für die Jahre 2024 und 2025 
sind bei kameraler Haushaltswirtschaft der allgemeinen 
Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der fest-
gesetzten Höhe aufzulösen. Doppisch wirtschaftende Ge-
meinden bilden einen entsprechend aufzulösenden passi-
ven Rechnungsabgrenzungsposten.

§ 21 
Kompensation von Verlusten der Landkreise infolge 
landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen

(1) Landkreise, bei denen sich durch die Neugliederungen 
nach diesem Gesetz insgesamt die Einwohnerzahl ver-
ringert, erhalten in den Jahren 2023 bis 2026 allgemeine 
Zuweisungen als Kompensationszahlungen nach den Ab-
sätzen 2 und 3. Stichtag für die Bestimmung der Einwoh-
nerzahlen ist der Stand 31. Dezember 2020.

(2) Im Jahr 2023 wird eine Kompensationszahlung nach 
Absatz 1 in Höhe von 50 Prozent der Summe der durch 
die Neugliederung verringerten Einnahmen aus
1. den Zuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG,
2. den Zuweisungen nach § 12 ThürFAG und
3. der Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Um-

lagegrundlagen nach den §§ 25 bis 29 ThürFAG
gewährt. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 1 ermittelt sich aus 
der Summe der Einwohnerverluste abzüglich möglicher 
Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen 

nach diesem Gesetz vervielfacht mit dem Einwohnerpau-
schalbetrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürFAG für 
das Jahr 2022. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 2 ergibt sich 
aus der Summe der Einwohnerverluste abzüglich mögli-
cher Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen 
nach diesem Gesetz vervielfacht mit dem Quotienten aus 
dem Zuweisungsbetrag nach § 12 ThürFAG des betroffe-
nen Landkreises für das Jahr 2022 und der Einwohnerzahl 
des betroffenen Landkreises. Stichtag für die Bestimmung 
der Einwohnerzahlen nach den Sätzen 2 und 3 ist jeweils 
der 31. Dezember 2020. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 3 er-
gibt sich aus der Summe der Umlagegrundlagenrückgän-
ge abzüglich der Umlagegrundlagenzuwächse aufgrund 
der Neugliederungen nach diesem Gesetz auf Basis des 
Jahres 2022 vervielfacht mit dem Kreis- und Schulumla-
gesatz des betroffenen Landkreises des Jahres 2022. Für 
das Jahr 2024 beträgt die Kompensationszahlung 75 Pro-
zent des Betrages nach Satz 1. Für das Jahr 2025 beträgt 
die Kompensationszahlung 50 Prozent des Betrages nach 
Satz 1. Für das Jahr 2026 beträgt die Kompensationszah-
lung 25 Prozent des Betrages nach Satz 1.

(3) Zuständig für Festsetzung und Auszahlung der Kom-
pensationszahlungen ist das Landesverwaltungsamt. Die 
Auszahlung der Kompensationszahlungen für die Jahre 
2023 bis 2026 erfolgt am 31. März 2023 in einem Betrag. 
Die Kompensationszahlungen für die Jahre 2024 bis 2026 
sind der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweili-
gen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.

§ 22 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Gerichtsstandortgesetzes

Die Anlage zum Thüringer Gerichtsstandortgesetz vom 
16. August 1993 (GVBl. S. 553), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 2 Spalte 2 wird das Wort "Rannstedt," ge-
strichen.

2. In Nummer 7 Spalte 2 wird das Wort "Hartmannsdorf," 
gestrichen.

3. In Nummer 9 Spalte 2 wird das Wort "Kühdorf," gestri-
chen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Thüringer Gesetz zur Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung 
 im Hochschul- und Bibliotheksbereich 

Vom 7. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes

Das Thüringer Hochschulgesetz vom 10. Mai 2018 (GVBI. 
S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. März 2021 (GVBI. S. 115), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 5 Abs. 10 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

"Zur Förderung des Bildungswesens, insbesondere 
von Forschung und Lehre, zur Steigerung des wissen-
schaftlichen Erfolgs, aber auch zur effizienten Nutzung 
staatlich finanzierter personeller und sachlicher Res-
sourcen arbeiten sie insbesondere durch gemeinsame 
Einrichtungen nach § 42, gemeinsame Lehr- und For-
schungsprojekte, die Eröffnung von Möglichkeiten zur 
Mitnutzung von Einrichtungen und Geräten, die Einrich-
tung gemeinsamer Studiengänge oder anderer Studi-
enformate und Verwaltungskooperationen zusammen. 
Das Zusammenwirken kann unentgeltlich erfolgen. Das 
Ministerium wird ermächtigt, das Nähere, insbesonde-
re zu den Gegenständen und Modalitäten der Zusam-
menarbeit nach den Sätzen 1 und 2, durch Rechtsver-
ordnung zu regeln."

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "ihrer Mit-
glieder und Angehörigen, ihrer Studienbewer-
ber und Prüfungskandidaten" gestrichen.

bb) In Nummer 2 werden die Worte "die Evaluation 
von Forschung und Lehre und Kunst" durch die 
Worte "Evaluations- und Qualitätssicherungs-
maßnahmen" ersetzt.

cc) Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 
3 eingefügt:

"3. die Pflege der Verbindung mit ehemali-
gen Mitgliedern und Angehörigen nach § 5 
Abs. 5,"

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und 
die Worte "den damit" werden durch die Worte 
"die damit" ersetzt.

ee) Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden die 
Nummern 5 bis 7.

ff) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und 
das Wort "sowie" wird durch ein Komma ersetzt.

gg) Nach der neuen Nummer 8 werden die folgen-
den neuen Nummern 9 und 10 eingefügt:

"9. den Betrieb von Forschungsinformations-
systemen nach § 65 Abs. 3,

10. die Zusammenarbeit nach § 5 Abs. 10 so-
wie"

hh) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 11.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung "Absatz 1 
Nr. 1, 2 und 7" durch die Verweisung "Absatz 1 
Nr. 1, 2 und 8" ersetzt.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält fol-
gende Fassung:

"(4) Das Nähere zur Verarbeitung der Daten nach 
den Absätzen 1 und 2, insbesondere zur Art der zu 
verarbeitenden Daten und zum Kreis der betroffe-
nen Personen, bestimmt das Ministerium durch 
Rechtsverordnung; in dieser kann auch vorgesehen 
werden, dass die Hochschulen ergänzende Festle-
gungen durch Satzung treffen können."

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und nach dem 
Wort "Bezahlung" wird ein Komma eingefügt.

3. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort "Leitung" durch das Wort 
"Präsidenten" ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

"Das Ministerium wird ermächtigt, das Nähere, 
insbesondere zu den Gegenständen und Moda-
litäten der Zusammenarbeit nach Satz 1, durch 
Rechtsverordnung nach § 5 Abs. 10 Satz 4 zu 
regeln."

b) Absatz 5 wird aufgehoben.

4. Dem § 65 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Die Hochschulen können auch im Zusammenwir-
ken mit weiteren Hochschulen und Einrichtungen nach 
§ 5 Abs. 10 Satz 1 Forschungsinformationssysteme 
aufbauen und betreiben."

5. In § 83 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§ 5 Abs. 10" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 10 Satz 1" 
ersetzt.
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Artikel 2 
Änderung des Thüringer Bibliotheksgesetzes

§ 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes vom 16. Juli 2008, 
das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBI. 
S. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Die Friedrich-Schiller-Universität Jena kann im 
Rahmen der Wahrnehmung landesbibliothekarischer 

Aufgaben mit dritten Stellen zusammenarbeiten. Das 
für das Hochschulwesen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, das Nähere, insbesondere zu den Gegen-
ständen und Modalitäten der Zusammenarbeit nach 
Satz 1, durch Rechtsverordnung zu regeln."

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes 
Vom 7. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Rettungsdienstgesetz vom 16. Juli 2008 
(GVBI. S. 233), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 317) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. § 14 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Zentrale Leitstelle ist rund um die Uhr mit mindes-
tens zwei Leitstellendisponenten zu besetzen, wovon 
eine Person die Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung 'Notfallsanitäter' im Sinne des § 1 des Not-
fallsanitätergesetzes (NotSanG) vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung 
besitzen muss."

2. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Bei der bodengebundenen Notfallrettung ist als 
Fahrer der Krankenkraftwagen mindestens ein Ret-
tungssanitäter oder Rettungsassistent nach den 
§§ 30 und 32 Abs. 1 NotSanG, als Fahrer von Not-
arzteinsatzfahrzeugen und zur Patientenbetreu-
ung mindestens ein Notfallsanitäter im Sinne des 
§ 1 NotSanG einzusetzen."

b) Nach Satz 2 wird folgender neue Satz 3 eingefügt: 

"In der Luftrettung dürfen zur Patientenbetreuung 
neben den Notärzten ausschließlich Notfallsanitä-
ter im Sinne des § 1 NotSanG eingesetzt werden."

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

3. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Abweichend von § 14 Abs. 4 Satz 1 und § 16 
Abs. 2 Satz 2 und 3 ist bis einschließlich 31. De-
zember 2023 anstelle eines Notfallsanitäters im Sin-
ne des § 1 NotSanG der Einsatz von Personen mit 
der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 
'Rettungsassistent' nach den §§ 30 oder 32 Abs. 1 
NotSanG zulässig."

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Zum Zwecke der Evaluierung der Regelungen 
in den §§ 14 Abs. 4 Satz 1 und 16 Abs. 2 Satz 2 
und 3 berichtet das für das Rettungswesen zustän-
dige Ministerium dem zuständigen Ausschuss des 
Thüringer Landtags bis zum 1. September 2023 
zum Stand des in der Luftrettung und in den Leit-
stellen eingesetzten Personals und zu deren Qua-
lifizierungsstand."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Thüringer Gesetz 
über die juristischen Staatsprüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst 

(Thüringer Juristenausbildungsgesetz -ThürJAG-) 
Vom 7. Dezember 2022

Inhaltsübersicht

§ 1 Justizprüfungsamt
§ 2 Stellung der Prüferinnen und Prüfer
§ 3 Orte der Staatsprüfungen
§ 4 Prüfungsausschüsse
§ 5 Widerspruchsverfahren und Wiederholung der 

Prüfung zur Notenverbesserung
§ 6 Diplomgrad
§ 7 Vorbereitungsdienst
§ 8 Zulassung und Entlassung
§ 9 Übertragung von Amtsgeschäften
§ 10 Verarbeitung und Schutz personenbezogener 

Gesundheitsdaten
§ 11 Verordnungsermächtigungen
§ 12 Gleichstellungsbestimmung
§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Justizprüfungsamt

(1) Für die Durchführung der staatlichen Prüfungen nach 
§ 5 Abs. 1 des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der 
Fassung vorn 19. April 1972 (BGBI. I S. 713) in der jeweils 
geltenden Fassung ist bei dem für das Ausbildungs- und 
Prüfungswesen für die Laufbahnen des Justizdienstes 
zuständigen Ministerium das Justizprüfungsamt errichtet. 
Das Justizprüfungsamt besteht aus der Präsidentin oder 
dem Präsidenten, der sie oder ihn vertretenden Person 
und weiteren Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Justizprüfungsamts werden durch 
das für das Ausbildungs- und Prüfungswesen für die Lauf-
bahnen des Justizdienstes zuständige Ministerium beru-
fen. Die Berufung der Mitglieder, die nicht im Geschäftsbe-
reich des für das Ausbildungs- und Prüfungswesen für die 
Laufbahnen des Justizdienstes zuständigen Ministeriums 
beschäftigt sind, erfolgt im Einvernehmen mit der jeweils 
zuständigen obersten Dienstbehörde, der Standesvertre-
tung oder den Dekaninnen oder Dekanen der zuständigen 
Fakultäten. Die Präsidentin oder der Präsident und die sie 
oder ihn vertretende Person müssen die Befähigung zum 
Richteramt besitzen.

(3) Zu weiteren Mitgliedern können berufen werden:
1. Professorinnen und Professoren der Rechte sowie 

Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten der 
Rechte,

2. Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsan-
wälte, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Notarinnen 
und Notare sowie

3. Beamtinnen und Beamte des höheren Verwaltungs-
dienstes oder Angestellte jeweils mit der Befähigung 
zum Richteramt sowie Diplomjuristinnen und Diplom-
juristen im höheren Verwaltungsdienst.

§ 2 
Stellung der Prüferinnen und Prüfer

(1) Die Mitglieder des Justizprüfungsamts sind Prüferin-
nen und Prüfer und in ihrer Prüfertätigkeit unabhängig.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Justizprüfungs-
amts und die sie oder ihn vertretende Person werden auf 
Zeit oder für die Dauer eines Hauptamts bestellt. Die erst-
malige Bestellung der weiteren Mitglieder erfolgt für höchs-
tens drei Jahre; weitere Bestellungen sind für die Dauer 
von jeweils bis zu fünf Jahren zulässig.

§ 3 
Orte der Staatsprüfungen

(1) Die staatliche Pflichtfachprüfung soll am Sitz der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-
Universität Jena stattfinden.

(2) Die schriftlichen Prüfungsleistungen der zweiten Staats-
prüfung sollen am Sitz der Landgerichte, denen die Rechts-
referendarinnen und Rechtsreferendare zur Ausbildung 
zugewiesen sind, erbracht werden. Die mündliche Prü-
fung der zweiten Staatsprüfung soll in Erfurt abgenom-
men werden.

§ 4 
Prüfungsausschüsse

Für die Abnahme der staatlichen Prüfungen oder Teilen 
davon werden Prüfungsausschüsse aus Mitgliedern des 
Justizprüfungsamts gebildet.

§ 5 
Widerspruchsverfahren und Wiederholung der Prüfung  

zur Notenverbesserung

(1) Gegen Verwaltungsakte, denen eine Bewertung von 
Prüfungsleistungen zugrunde liegt, findet ein Wider-
spruchsverfahren statt. Über den Widerspruch entschei-
det das Justizprüfungsamt. Bei Zurückweisung eines Wi-
derspruchs, der die Bewertung einer Prüfungsleistung der 
staatlichen Pflichtfachprüfung oder der zweiten Staats-
prüfung erfolglos beanstandet hat, wird eine Gebühr in 
Höhe von 40 Euro für das Widerspruchsverfahren erho-
ben. Im Falle der Rücknahme des Widerspruchs oder bei 
Erledigung auf andere Weise ermäßigt sich der Betrag 
auf 20 Euro.

(2) Wer die staatliche Pflichtfachprüfung oder die zweite 
Staatsprüfung bei erstmaliger Ablegung in Thüringen be-
standen hat, kann sie zur Verbesserung der Prüfungsno-
te einmal im gesamten Umfang wiederholen. Die Kosten 
für das Notenverbesserungsverfahren der zweiten Staats-
prüfung belaufen sich auf 200 Euro, die in einem Fall un-
zumutbarer Härte auf Antrag gegenüber dem Justizprü-
fungsamt reduziert werden können.
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§ 6 
Diplomgrad

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena kann nach § 58 
Abs. 1 und 3 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 
10. Mai 2018 (GVBI. S. 149) in der jeweils geltenden Fas-
sung den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 
der ersten Prüfung nach § 5 Abs. 1 DRiG den Diplom-
grad verleihen.

§ 7 
Vorbereitungsdienst

(1) Der zweiten Staatsprüfung geht ein einheitlicher Vor-
bereitungsdienst voraus.

(2) Wer die erste Prüfung nach § 5 Abs. 1 DRiG bestanden 
hat, wird nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 und 2 sowie des 
§ 7 Abs. 1 Nummer 1 und 2 Beamtenstatusgesetz auf An-
trag zum Vorbereitungsdienst zugelassen und vorbehalt-
lich des Absatzes 3 in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
berufen oder in das öffentlich-rechtliche Ausbildungsver-
hältnis aufgenommen. Die für den Vorbereitungsdienst zu-
gelassenen Bewerberinnen und Bewerber führen die Be-
zeichnung "Rechtsreferendarin" oder "Rechtsreferendar".

(3) Für den Vorbereitungsdienst zuzulassende Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die nicht in das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf berufen werden können oder wollen, absol-
vieren den Vorbereitungsdienst in einem öffentlich-recht-
lichen Ausbildungsverhältnis nach § 15 Abs. 3 des Thü-
ringer Laufbahngesetzes vom 12. August 2014 (GVBI. S. 
472, 498) in der jeweils geltenden Fassung. Anstelle eines 
Diensteides werden die Bewerberinnen und Bewerber vor 
Beginn des Vorbereitungsdienstes nach Maßgabe des Ver-
pflichtungsgesetzes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten, insbesondere ihre Pflicht zur Verschwie-
genheit, förmlich verpflichtet.

(4) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis erhalten 
als Zuschuss zum Bestreiten des Lebensunterhalts eine 
monatliche Unterhaltsbeihilfe in Höhe der Anwärterbezü-
ge der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind. Die Unterhalts-
beihilfe wird in entsprechender Anwendung der für die An-
wärterbezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf 
geltenden Vorschriften des Thüringer Besoldungsgeset-
zes vom 18. Januar 2016 (GVBI. S. 1 - 166, 202 -), in der 
jeweils geltenden Fassung gewährt. Rechtsreferendarin-
nen und Rechtsreferendare im öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnis erhalten vermögenswirksame Leistun-
gen in entsprechender Anwendung der Vorschriften, die für 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf gelten; das Thürin-
ger Reisekostengesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBI. 
S. 446) und die Thüringer Trennungsgeldverordnung vom 
2. Januar 2006 (GVBI. S. 20) finden in der jeweils gelten-
den Fassung entsprechende Anwendung. Weitergehende 
Leistungen, insbesondere Versorgungsanwartschaften, Ur-
laubsgeld und den Auslandsdienstbezügen vergleichbare 
Leistungen werden nicht gewährt. Die Unterhaltsbeihilfe 
unterliegt der Beitragspflicht zur gesetzlichen Sozialversi-

cherung und wird am letzten Bankarbeitstag eines jeden 
Kalendermonats für den laufenden Kalendermonat gezahlt.

(5) Für die Rechte und Pflichten der Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare, die sich im öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis befinden, sowie für die Begründung 
und Beendigung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnisses sind die für Beamtinnen und Beamte auf Wi-
derruf geltenden Bestimmungen mit Ausnahme des § 72 
Thüringer Beamtengesetz vom 12. August 2014 (GVBI. S. 
472) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend an-
zuwenden, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Entsprechen-
de Anwendung finden
1. das Thüringer Disziplinargesetz vom 21. Juni 2002 

(GVBI. S. 257),
2. das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994 

(BGBI. I S. 1014, 1065),
3. das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fas-

sung vorn 27. Januar 2015 (BGBI. I S. 33) und
4. die Thüringer Mutterschutzverordnung vom 2. Juni 

2020 (GVBI. S. 289) 
jeweils in der geltenden Fassung.

(6) Der Vorbereitungsdienst endet ohne besonderen Wider-
ruf mit Ablauf des Tages, an welchem der Rechtsreferen-
darin oder dem Rechtsreferendar die Entscheidung über 
das Bestehen der zweiten Staatsprüfung oder das Nichtbe-
stehen der ersten Wiederholungsprüfung bekanntgemacht 
wird und damit auch das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
nach Absatz 2 oder das öffentlich-rechtliche Ausbildungs-
verhältnis nach Absatz 3.

§ 8 
Zulassung und Entlassung

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist Bewerbe-
rinnen und Bewerbern zu versagen,
1. solange gegen sie eine Freiheitsentziehung vollzo-

gen wird,
2. die wegen einer vorsätzlich begangenen Tat zu einer 

Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräf-
tig verurteilt worden sind und deren Strafe noch nicht 
getilgt worden ist,

3. die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes tätig sind,

4. die die erste Prüfung oder die zweite Staatsprüfung 
in Thüringen oder in einem anderen Land nach den 
dort geltenden Bestimmungen endgültig nicht bestan-
den haben oder

5. wenn für sie eine Betreuerin oder ein Betreuer be-
stellt ist.

(2) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst soll versagt 
werden, solange die Bewerberin oder der Bewerber den 
schriftlichen Teil einer Wiederholungsprüfung zur Verbes-
serung der Prüfungsnote für die erste Prüfung nicht voll-
ständig absolviert hat.

(3) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann versagt 
werden,
1. solange ein Ermittlungsverfahren oder ein Strafverfah-

ren wegen des Verdachts einer vorsätzlich begangenen 
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Tat anhängig ist, das zu einer Entscheidung nach 
Absatz 1 Nummer 2 führen kann,

2. wenn Tatsachen vorliegen, die die Bewerberin oder den 
Bewerber für den Vorbereitungsdienst als ungeeignet 
erscheinen lassen, insbesondere wenn
a) Tatsachen in der Person der Bewerberin oder des 

Bewerbers die Gefahr einer Störung des Dienstbe-
triebs begründen,

b) Tatsachen in der Person der Bewerberin oder des 
Bewerbers die Gefahr begründen, dass durch ihre 
oder seine Aufnahme wichtige öffentliche Belange 
ernsthaft beeinträchtigt würden,

c) die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krank-
heit leidet, die die Gesundheit anderer ernsthaft ge-
fährden oder die ordnungsgemäße Ausbildung er-
heblich beeinträchtigen würde oder

d) die Versicherung der Bewerberin oder des Bewer-
bers in der Gesundheitserklärung falsch war,

3. wenn die Bewerberin oder der Bewerber nach einer 
früheren Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst die 
Wiedereinstellung beantragt; insbesondere kann die 
Aufnahme versagt werden, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sich die Bewerberin oder der Bewerber 
durch eine zeitweilige Entlassung einen Ausbildungs-
vorteil verschaffen wollte oder

4. wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Über-
nahme aus dem Vorbereitungsdienst eines anderen 
Landes beantragt und hierfür ein wichtiger Grund nicht 
vorliegt.

(4) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, wer die 
Entlassung beantragt.

(5) Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar soll 
entlassen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. während des Vorbereitungsdienstes ein Umstand ein-

tritt oder nachträglich bekannt wird, der die Versagung 
der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst nach Ab-
satz 1, 2 oder 3 rechtfertigen würde,

2. die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar in 
ihrer oder seiner Ausbildung nicht hinreichend fort-
schreitet, insbesondere, wenn sie oder er in zwei Aus-
bildungsabschnitten keine ausreichenden Leistungen 
erzielt hat oder

3. die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar län-
ger als sechs Monate dienstunfähig ist und nicht zu er-
warten ist, dass sie oder er binnen drei Monaten wie-
der dienstfähig wird.

Die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar hat in 
einem Ausbildungsabschnitt keine ausreichenden Leis-
tungen erzielt, wenn das arithmetische Mittel der in den 
Zeugnissen ausgewiesenen Einzelleistungen geringer als 
vier Punkte ist.

(6) Vor der Entlassung nach Absatz 5 ist die Rechtsrefe-
rendarin oder der Rechtsreferendar anzuhören.

(7) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses bleiben unberührt.

§ 9 
Übertragung von Amtsgeschäften

(1) Im Rahmen der Ausbildung können der Rechtsrefe-
rendarin oder dem Rechtsreferendar, sofern nicht gesetz-
liche Vorschriften entgegenstehen, Geschäfte einer Beam-
tin oder eines Beamten des gehobenen oder des mittleren 
Justizdienstes, vor allem einer Amtsanwältin, eines Amts-
anwalts, einer Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle, zur selbständigen Wahrnehmung 
übertragen werden.

(2) Wird der Vorbereitungsdienst wegen Krankheit oder 
aus einem anderen zwingenden Grund verlängert, soll 
die Rechtsreferendarin oder der Rechtsreferendar wäh-
rend der Zeit, in der eine Zuweisung an eine Ausbildungs-
stelle nicht erfolgt, mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
einer Rechtspflegerin oder eines Rechtspflegers oder mit 
sonstigen in Absatz 1 genannten Dienstgeschäften be-
traut werden

§ 10 
Verarbeitung und Schutz 

personenbezogener Gesundheitsdaten

(1) Wer für die Erbringung von Prüfungsleistungen der 
staatlichen Pflichtfachprüfung, der zweiten Staatsprüfung 
oder auch bereits für die während des Vorbereitungsdiens-
tes zu erbringenden Leistungen einen Antrag auf Nachteils-
ausgleich stellt, der mit einer Körperbehinderung oder ei-
ner längerfristigen, nicht unerheblichen Beeinträchtigung 
der physischen oder psychischen Gesundheit begrün-
det wird, hat dem Justizprüfungsamt ein amtsärztliches 
Zeugnis vorzulegen, das die für die Beurteilung der Kör-
perbehinderung oder der längerfristigen, nicht unerhebli-
chen Beeinträchtigung der physischen oder psychischen 
Gesundheit nötigen medizinischen Feststellungen zu Ein-
schränkungen bei der Fertigung der schriftlichen Aufsichts-
arbeiten, der Ablegung der mündlichen Prüfung oder bei 
den während des Vorbereitungsdienstes zu erbringenden 
Leistungen enthalten muss. In begründeten Einzelfällen 
kann das Justizprüfungsamt auf die Vorlage eines amts-
ärztlichen Zeugnisses verzichten, vor allem in offensicht-
lichen Fällen, oder sich andere Nachweise vorlegen las-
sen, insbesondere die Stellungnahme der behandelnden 
Ärztin oder des behandelnden Arztes.

(2) Wer einen Antrag auf Zustimmung zur Nichterbrin-
gung von Prüfungsleistungen wegen einer krankheitsbe-
dingten Verhinderung stellt, hat dem Justizprüfungsamt 
ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen, das die für die 
Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit erheblichen medizi-
nischen Feststellungen zu Einschränkungen bei der Fer-
tigung der schriftlichen Aufsichtsarbeiten oder der Able-
gung der mündlichen Prüfung enthalten muss. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Falls die medizinischen Feststellungen in dem amts-
ärztlichen Zeugnis oder die Angaben in der Stellungnah-
me der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arz-
tes für die Entscheidung des Justizprüfungsamts nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht ausreichend sind, kann das Justiz-
prüfungsamt mit schriftlicher Zustimmung der antragstel-
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lenden Person die insoweit erforderlichen Erkundigungen 
unmittelbar bei der Amtsärztin, dem Amtsarzt, der behan-
delnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt einholen.

(4) Das Justizprüfungsamt darf besondere Kategorien 
personenbezogener Daten der antragstellenden Person 
verarbeiten, soweit dies für Entscheidungen des Justiz-
prüfungsamts nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist. 
Personenbezogene Daten nach Satz 1 sind getrennt von 
anderen Daten zu speichern und dürfen nur von Bediens-
teten des Justizprüfungsamts verarbeitet werden, die über 
die besondere Zweckbindung und das Verbot der ander-
weitigen Verarbeitung zu belehren sind.

(5) Unterlagen, aus denen der Gesundheitszustand der 
antragstellenden Person ersichtlich ist, sind unverzüg-
lich zurückzugeben oder zu vernichten, sobald sie für den 
Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr be-
nötigt werden.

§ 11 
Verordnungsermächtigungen

(1) Das für das Ausbildungs- und Prüfungswesen für die 
Laufbahnen des Justizdienstes zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für das öffent-
liche Dienstrecht zuständigen Ministerium, dem für das 
Hochschulrecht zuständigen Ministerium und dem für Fi-
nanzen zuständigen Ministerium zur Durchführung dieses 
Gesetzes durch Rechtsverordnungen Regelungen zu tref-
fen, insbesondere über
1. die Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten des 

Justizprüfungsamts; die Aufgaben und Befugnisse der 
Präsidentin oder des Präsidenten; die Bestellung der 
Mitglieder; das Ruhen und die Beendigung der Mitglied-
schaft; die Errichtung von Außenstellen,

2. die Pflichtfächer, die studienbegleitenden Leistungs-
kontrollen oder Zwischenprüfungen; die praktischen 
Studienzeiten; die Frist für die Meldung zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung; die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zur staatlichen Pflichtfachprüfung, insbesonde-
re über den Nachweis eines ordnungsgemäßen Stu-
diums, über das Erfordernis, für die zwei der Prüfung 
unmittelbar vorausgehenden Studienhalbjahre an ei-
ner Universität in Thüringen eingeschrieben gewesen 
zu sein sowie über die Vorlage von Zeugnissen über 
die Teilnahme an Zwischenprüfungen oder studienbe-
gleitenden Leistungskontrollen und an Lehrveranstal-
tungen sowie den Verlust des Anspruchs auf Zulas-
sung zur Prüfung,

3. die Voraussetzungen für die Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst; die Voraussetzungen für die Entlassung 
aus dem Vorbereitungsdienst; die Gliederung und Ge-
staltung des Vorbereitungsdienstes, insbesondere die 
Fertigung von Vorlagearbeiten sowie die Teilnahme 
an Arbeitsgemeinschaften, Arbeitstagungen und Lehr-
gängen einschließlich der Erteilung von Zeugnissen; 
die Tätigkeit von Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen, Ar-
beitsgemeinschaftsleitern, Gruppenausbilderinnen und 
Gruppenausbildern; die Verlängerung des Vorberei-
tungsdienstes im Einzelfall; die Mitwirkungsrechte der 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare; die Zu-
ständigkeit für Entscheidungen im Zusammenhang mit 

dem Vorbereitungsdienst; die Übertragung von Arbeit-
geberrechten und -pflichten; Urlaub und Arbeitsbefrei-
ung im Hinblick auf Ausbildungserfordernisse; die Ne-
bentätigkeit; die Zulassung von Gastreferendarinnen 
und Gastreferendaren; die Ableistung des Vorberei-
tungsdienstes in Teilzeit nach Maßgabe des § 5b Abs. 6 
DRiG in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung,

4. die Zulassungsbeschränkungen aufgrund der Erschöp-
fung der Ausbildungskapazitäten; die Einzelheiten des 
Vergabeverfahrens, insbesondere der Auswahl der Be-
werberinnen und Bewerber nach Eignung, Leistung, 
den Fällen besonderer Härte und der Wartezeit, wobei 
Eignung und Leistung überwiegende Bedeutung haben 
sollen, die Möglichkeiten der Rangverbesserung der 
Bewerberinnen und Bewerber und die Ermittlung der 
Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen 
unter Berücksichtigung der räumlichen und sächlichen 
Gegebenheiten in den einzelnen Landgerichtsbezirken 
und der Zahl der dort tätigen Ausbilderinnen und Aus-
bilder sowie der Art und des Umfangs ihrer Tätigkeit,

5. die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses im Vorbereitungsdienst für Rechts-
referendarinnen und Rechtsreferendare, die nicht in 
das Beamtenverhältnis übernommen werden,

6. die Voraussetzungen für die Zulassung zur zweiten 
Staatsprüfung und den Verlust des Anspruchs auf Zu-
lassung,

7. die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse und 
deren Vorsitz; den Prüfungsstoff; das Prüfungsverfah-
ren, insbesondere Art und Zahl der Prüfungsleistungen 
im schriftlichen und mündlichen Teil; die Bewertung von 
Prüfungsleistungen; die Berücksichtigung von Leistun-
gen aus Studium und Vorbereitungsdienst; die Voraus-
setzungen für das Bestehen der staatlichen Prüfungen; 
die Erteilung von Zeugnissen; den Rücktritt von den 
staatlichen Prüfungen, die Verhinderung von Prüflin-
gen und die Wiederholung der staatlichen Prüfungen; 
die Festlegung besonderer Bedingungen für Rechts-
referendarinnen und Rechtsreferendare und Prüflinge 
mit einer Körperbehinderung oder einer längerfristi-
gen, nicht unerheblichen Beeinträchtigung der physi-
schen oder psychischen Gesundheit; die Folgen von 
Verstößen gegen Prüfungsbestimmungen; Prüfungs-
mängel; die Benutzung von Hilfsmitteln; die Einsicht in 
Prüfungsarbeiten; die Folgen unlauteren Verhaltens,

8. die Anrechnung von Studienzeiten und von Ausbil-
dungszeiten anderer Ausbildungsgänge auf die Juris-
tenausbildung; die Anrechnung von Krankheits- und 
sonstigen Ausfallzeiten,

9. die elektronische Erbringung schriftlicher Leistungen 
in den staatlichen Prüfungen sowie

10. die Aufbewahrung handschriftlich angefertigter Auf-
sichtsarbeiten in elektronischer Form.

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 können Be-
stimmungen über die Schwerpunktbereiche und die Prü-
fungsordnung einer universitären Schwerpunktbereichs-
prüfung getroffen werden. Die Prüfungsordnung erlässt die 
Universität; sie bedarf der Genehmigung des für das Hoch-
schulrecht zuständigen Ministeriums im Einvernehmen 
mit dem für das Ausbildungs- und Prüfungswesen für die 
Laufbahnen des Justizdienstes zuständigen Ministerium.



 Nr. 26 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 20. Dezember 2022     489

 § 12 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das 
Thüringer Juristenausbildungsgesetz in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBI. S. 33), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2016 (GVBI. S. 150) 
außer Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes 
Vom 7. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 18 a Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Straßengesetesz vom 
7. Mai 1993 (GVBI. S. 273), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 23. November 2020 (GVBI. S. 560) geän-
dert worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 21 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass eine Ge-
bühr zu erheben ist."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 7. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz 

Vom 21. November 2022

Aufgrund des § 298a Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung 
in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959),
des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959), 
des § 55b Abs. 1 Satz 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1325),
des § 65b Abs. 1 Satz 2 und 3 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der Fassung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), 
zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 5. Ok-
tober 2021 (BGBl. I S. 4607),

"Anlage 
(zu § 1 Abs. 1)

Gerichte Verfahren Zeitpunkt der Einführung

I. ordentliche Gerichtsbarkeit
Landgericht Meiningen - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-

mern mit den Registerzeichen O und OH so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 16. Juni 2020

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammern 
für Handelssachen mit dem Registerzeichen 
HK O und HK OH sowie alle diesen Kammern 
zuzuordnenden Verfahren des Allgemeinen 
Registers (AR) 16. Juni 2020

Landgericht Gera - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 23. März 2021

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammern 
für Handelssachen mit dem Registerzeichen 
HK O und HK OH sowie alle diesen Kammern 
zuzuordnenden Verfahren des Allgemeinen 
Registers (AR) 23. März 2021

Thüringer Oberlandesgericht - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilsena-
te mit den Registerzeichen AR, EK, Kap und 
MK 28. September 2021

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivil-
senate mit dem Registerzeichen U und W 
einschließlich der Verfahren über die Pro-
zesskostenhilfe sowie alle Verfahren in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit mit dem Registerzeichen W 28. September 2021

- alle sonstigen Verfahren der Zivilsenate mit 
dem Registerzeichen VA 28. September 2021

jeweils in Verbindung mit § 1 Satz 1 Nr. 21, 40, 48 und 49 
und Satz 2 der Thüringer Ermächtigungsübertragungs-
verordnung Justiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. S. 143), geän-
dert durch Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 65), 
verordnet das Ministerium für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz:

Artikel 1

Die Anlage der Thüringer eAkten-Verordnung Justiz vom 
5. März 2021 (GVBl. S. 101), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. September 2022 (GVBl. S. 397) geändert worden 
ist, erhält folgende Fassung:
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Gerichte Verfahren Zeitpunkt der Einführung

Landgericht Mühlhausen - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 15. März 2022

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammern 
für Handelssachen mit dem Registerzeichen 
HK O und HK OH sowie alle diesen Kammern 
zuzuordnenden Verfahren des Allgemeinen 
Registers (AR) 15. März 2022

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen S, SH und T so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 15. März 2022

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit den Registerzei-
chen HK T, HK S und HK SH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren des 
Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

Landgericht Erfurt - alle erstinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen O und OH so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

- alle erstinstanzlichen Verfahren der Kammern 
für Handelssachen mit dem Registerzeichen 
HK O und HK OH sowie alle diesen Kammern 
zuzuordnenden Verfahren des Allgemeinen 
Registers (AR) 8. Juni 2022

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Zivilkam-
mern mit den Registerzeichen S, SH und T so-
wie alle diesen Kammern zuzuordnenden Ver-
fahren des Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

- alle zweitinstanzlichen Verfahren der Kam-
mern für Handelssachen mit den Registerzei-
chen HK T, HK S und HK SH sowie alle die-
sen Kammern zuzuordnenden Verfahren des 
Allgemeinen Registers (AR) 8. Juni 2022

II. Verwaltungsgerichtsbarkeit
Verwaltungsgericht Weimar - alle Verfahren 2. November 2021
Thüringer Oberverwaltungsgericht - alle Verfahren 21. Juni 2022
Verwaltungsgericht Gera - alle Verfahren 22. September 2022
Verwaltungsgericht Meiningen - alle Verfahren 24. Januar 2023

III. Sozialgerichtsbarkeit
Sozialgericht Gotha - alle Verfahren 7. Februar 2023"

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt, den 21. November 2022

Der Minister für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz

Dirk Adams
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Verordnung 
über die Pauschalförderung nach dem Thüringer Krankenhausgesetz für das Haushaltsjahr 2022 

(ThürKHG-PVO 2022) 
Vom 26. November 2022

Aufgrund des § 12 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Kranken-
hausgesetzes (ThürKHG) in der Fassung vom 30. April 
2003 (GVBl. S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 209), verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Wertgrenze

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürKHG 
wird auf 1 Million Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

§ 2 
Jahrespauschale

(1) Zur Bemessung der Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG werden die Krankenhäuser ge-
messen an der Art und der Anzahl der im 7. Thüringer 
Krankenhausplan ausgewiesenen Fachgebiete in folgen-
de Gruppen gegliedert:
1. A 1: Allgemeinkrankenhäuser,
2. A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Kran-

kenhausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen medi-
zinischen Fachabteilungen Nuklearmedizin oder Strah-
lentherapie,

3. F 1: Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrich-
tung, Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkranken-
häuser für Psychiatrie, Psychotherapie oder psycho-
somatische Medizin,

4. F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie,
5. F 3: Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach 

Phase B.
Die Zuordnung der Krankenhäuser zu den einzelnen Grup-
pen nach Satz 1 ist in der Anlage festgestellt.

(2) Grundlage für die Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG im Haushaltsjahr 2022 ist die An-
zahl der im Jahr 2019 abgerechneten Behandlungstage 
für stationäre Behandlungen. Die Jahrespauschalen be-
tragen je Behandlungstag für die Gruppe
1. A 1: 10,42 Euro,
2. A 2: 11,62 Euro,
3. F 1: 4,92 Euro,
4. F 2: 23,12 Euro und
5. F 3: 8,12 Euro.

(3) Als Behandlungstage gelten die Berechnungs- und 
Pflegetage für stationäre Behandlungen, wie sie in den 
Erhebungen nach der Krankenhausstatistik-Verordnung 
vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730) in der jeweils gelten-
den Fassung von den Krankenhäusern für das Jahr 2019 
angegeben und dem für das Krankenhauswesen zustän-
digen Ministerium mitgeteilt wurden. Zur Festsetzung und 
Überprüfung der Jahrespauschalen dürfen von den Kran-
kenhäusern nur aggregierte Daten übermittelt werden. Eine 
Übermittlung personenbezogener Daten ist unzulässig.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 wird eine Mindesthöhe von 
130 000 Euro für die Jahrespauschale festgesetzt. Diese 
Mindestpauschale erhalten auch die Krankenhäuser, die 
neu in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen 
wurden und aus diesem Grund im Jahr 2019 keine Be-
handlungstage für stationäre Behandlungen im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und Absatzes 3 abrechnen konnten.

§ 3 
Zuschlag für Ausbildungsstätten

Die in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenomme-
nen Ausbildungsstätten erhalten im Haushaltsjahr 2022 je-
weils eine Pauschale nach § 12 Abs. 2 ThürKHG in Höhe 
von 75 000 Euro.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

Erfurt, den 26. November 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
 Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner



 Nr. 26 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 20. Dezember 2022     493

Anlage
(zu § 2 Abs. 1 Satz 2)

Zuordnung der Krankenhäuser zu den Gruppen nach § 2 Abs. 1 Satz 2

Gruppe A 1: Allgemeinkrankenhäuser

 - Klinikum Altenburger Land GmbH,
 - Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH,
 - Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH,
 - KMG Kliniken SE: KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen, KMG Klinikum Sömmerda und KMG Klinikum Sonders-

hausen,
 - Hufeland Klinikum GmbH: Krankenhäuser Bad Langensalza und Mühlhausen,
 - Klinikum Bad Salzungen GmbH,
 - HELIOS Klinik Blankenhain GmbH,
 - St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH,
 - Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: Katholisches Krankenhaus "St. Johann Nepomuk" Erfurt,
 - SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH,
 - HELIOS Klinikum Gotha GmbH,
 - Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH,
 - Henneberg-Kliniken Betriebsgesellschaft mbH: REGIOMED Klinikum Hildburghausen,
 - HELIOS Klinikum Meiningen GmbH,
 - Eichsfeld Klinikum gGmbH: Krankenhäuser Heiligenstadt, Worbis und Reifenstein,
 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH: Krankenhäuser Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck,
 - Sternbach-Klinik Schleiz GmbH,
 - Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH,
 - MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH: REGIOMED Klinikum Sonneberg/Neuhaus,
 - Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH Weimar.

Gruppe A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Krankenhausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen medizini-
schen Fachabteilungen Nuklearmedizin oder Strahlentherapie

 - Zentralklinik Bad Berka GmbH,
 - HELIOS Klinikum Erfurt GmbH,
 - SRH Wald-Klinikum Gera GmbH,
 - Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH,
 - SRH Zentralklinikum Suhl GmbH.

Gruppe F 1: Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrichtung, Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie, Psychotherapie oder psychosomatische Medizin

 - Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg: Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
 - HELIOS Fachkliniken Hildburghausen GmbH,
 - Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: St. Elisabeth-Krankenhaus Lengenfeld unterm Stein,
 - Sozialwerk Meiningen gGmbH: Geriatrische Fachklinik "Georgenhaus" Meiningen,
 - Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Mühlhausen,
 - Lungenklinik Neustadt GmbH,
 - Kreiskrankenhaus Ronneburg Fachklinik für Geriatrie GmbH,
 - Dr. Ebel Fachklinik GmbH und Co. Klinik Bergfried Saalfeld KG,
 - Dr. Becker Klinikgesellschaft mbH und Co. KG: Dr. Becker Burg-Klinik Dermbach,
 - ASKLEPIOS Fachklinikum Stadtroda GmbH,
 - Klinik an der Weißenburg GmbH Uhlstädt-Kirchhasel.

Gruppe F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie

 - Marienstift Arnstadt: Fachklinik für Orthopädie,
 - HELIOS Klinik Bleicherode GmbH,
 - Waldkliniken Eisenberg GmbH.

Gruppe F 3: Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach Phase B

 - Gräfliche Kliniken Moritz Klinik Bad Klosterlausnitz GmbH & Co. KG,
 - MEDIAN Heinrich-Mann-Klinik Bad Liebenstein,
 - m&i-Fachklinik Bad Liebenstein,
 - MEDIAN Klinik Bad Tennstedt.
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Verordnung 
zur Ausführung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung  

von Menschen mit Behinderungen (ThürGIGAVO) 
Vom 1. Dezember 2022

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Verwendung von Gebärdensprache und anderen  

Kommunikationsformen im Verwaltungsverfahren 
 und bei der Kommunikation mit der Schule  

oder einer Kindertageseinrichtung

§ 1 Geltungsbereich, Berechtigte, Geltendmachung
§ 2 Anlass und Umfang des Anspruchs
§ 3 Kommunikationshilfen
§ 4 Art und Weise der Bereitstellung von geeigne-

ten Kommunikationshilfen
§ 5 Grundsätze für eine angemessene Vergütung 

oder Erstattung

Zweiter Abschnitt 
Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und 
sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren

§ 6 Geltung
§ 7 Gegenstand der Zugänglichmachung
§ 8 Formen der Zugänglichmachung
§ 9 Bekanntgabe
§ 10 Umfang des Anspruchs 
§ 11 Kostentragung

Dritter Abschnitt 
Zugänglichmachung von Dokumenten für Menschen  

mit kognitiven Beeinträchtigungen im  
Verwaltungsverfahren

§ 12 Geltungsbereich, Berechtigte 
§ 13 Gegenstand der Zugänglichmachung
§ 14 Formen der Zugänglichmachung
§ 15 Kostentragung

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 16 Gleichstellungsbestimmung
§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Aufgrund des § 12 Abs. 6 und des § 13 Abs. 2 des Thürin-
ger Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (ThürGIG) vom 30. Juli 2019 
(GVBl. S. 303), geändert durch Gesetz vom 21. Dezem-
ber 2020 (GVBl. S. 682), verordnet die Landesregierung:

Erster Abschnitt 
Verwendung von Gebärdensprache und anderen 

Kommunikationsformen im Verwaltungsverfahren  
und bei der Kommunikation mit der Schule oder 

 einer Kindertageseinrichtung

§ 1 
Geltungsbereich, Berechtigte, Geltendmachung

(1) Dieser Abschnitt gilt 
1. für alle natürlichen Personen, die als Beteiligte eines 

Verwaltungsverfahrens wegen einer Hör- oder Sprach-

beeinträchtigung nach Maßgabe des § 3 ThürGIG in 
Verbindung mit § 12 Abs. 3 und 4 ThürGIG zur Wahr-
nehmung eigener Rechte für die mündliche Kommu-
nikation im Verwaltungsverfahren einen Anspruch auf 
Bereitstellung einer Dolmetscherin oder eines Dolmet-
schers für die Deutsche Gebärdensprache oder für laut-
sprachbegleitende Gebärden (Gebärdensprachdolmet-
scher), einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers 
für taubblinde Menschen, einer Schriftdolmetscherin 
oder eines Schriftdolmetschers oder anderer geeigne-
ter Kommunikationshilfen haben, sowie 

2. nach Maßgabe des § 12 Abs. 5 ThürGIG für Eltern mit 
Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen bei der Kommuni-
kation mit Schulen oder einer Kindertageseinrichtung.

Berechtigte im Sinne dieses Abschnitts sind die in Satz 1 
genannten Personen.

(2) Berechtigte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können ihren An-
spruch nach § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürGIG gegenüber dem 
Träger der öffentlichen Gewalt im Sinne des § 2 ThürGIG 
geltend machen. Der Anspruch auf Erstattung der Aufwen-
dungen ist durch die Berechtigten nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 für die Kommunikation 
1. mit einer Schule nach § 12 Abs. 5 Satz 2 ThürGIG ge-

genüber dem für die Schule zuständigen Schulamt oder 
2. mit einer Kindertageseinrichtung nach § 12 Abs. 5 

Satz 4 ThürGIG gegenüber dem örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Zuständigkeitsbe-
reich das Kind die Kindertageseinrichtung besucht, 

geltend zu machen.

§ 2 
Anlass und Umfang des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Bereitstellung einer Gebärdensprach-
dolmetscherin oder eines Gebärdensprachdolmetschers, 
einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers für taub-
blinde Menschen, einer Schriftdolmetscherin oder eines 
Schriftdolmetschers oder anderer geeigneter Kommuni-
kationshilfen oder auf Erstattung der Aufwendungen be-
steht, soweit eine solche Kommunikationshilfe zur Wahr-
nehmung eigener Rechte in einem Verwaltungsverfahren 
oder zur Kommunikation der Berechtigten mit Schulen 
oder einer Kindertageseinrichtung erforderlich ist, in dem 
dafür notwendigen Umfang. Der notwendige Umfang be-
stimmt sich insbesondere nach dem individuellen Bedarf 
der Berechtigten.

(2) Berechtigte haben nach Maßgabe des Absatzes 1 ein 
Wahlrecht hinsichtlich der zu benutzenden Kommunikati-
onshilfe nach § 3. Dieses Wahlrecht umfasst für Berechtig-
te nach § 1 Abs. 1 auch das Recht, eine geeignete Kom-
munikationshilfe selbst bereitzustellen. Die Berechtigten 
haben dem jeweils zuständigen Träger der öffentlichen 
Gewalt rechtzeitig mitzuteilen, inwieweit sie von ihrem 
Wahlrecht nach den Sätzen 1 und 2 Gebrauch machen. 
Der Träger der öffentlichen Gewalt kann die ausgewählte 
Kommunikationshilfe zurückweisen, wenn sie ungeeignet 
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ist. Das Bestehen eines Anspruches sowie die Wahlent-
scheidung nach den Sätzen 1 und 2 sind aktenkundig zu 
machen und im weiteren Verwaltungsverfahren von Amts 
wegen zu berücksichtigen.

(3) Erhält der Träger der öffentlichen Gewalt Kenntnis 
von der Hör- oder Sprachbeeinträchtigung von Beteilig-
ten des Verwaltungsverfahrens, hat er diese nach § 25 
Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setzes (ThürVwVfG) auf ihr Recht auf barrierefreie Kom-
munikation und auf das Wahlrecht nach Absatz 2 Satz 1 
und 2 hinzuweisen.

(4) Zur Abwehr von unmittelbar bevorstehenden Gefahren 
für bedeutsame Rechtsgüter, insbesondere für das Leben, 
die Gesundheit, die Freiheit oder nicht unwesentliche Ver-
mögenswerte, kann im Einzelfall von dem Einsatz einer 
Kommunikationshilfe abgesehen werden. 

§ 3 
Kommunikationshilfen

(1) Die Kommunikation mittels einer Gebärdensprachdol-
metscherin oder eines Gebärdensprachdolmetschers, ei-
ner Dolmetscherin oder eines Dolmetschers für taubblinde 
Menschen, einer Schriftdolmetscherin oder eines Schrift-
dolmetschers oder einer anderen geeigneten Kommunika-
tionshilfe ist als geeignete Kommunikationsform anzuse-
hen, wenn sie im konkreten Fall eine für die Wahrnehmung 
eigener Rechte der Berechtigten im Verwaltungsverfahren 
erforderliche Verständigung sicherstellt oder die Kommuni-
kation von Eltern mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigung mit 
Schulen oder einer Kindertageseinrichtung gewährleistet.

(2) Als andere geeignete Kommunikationshilfen kommen 
in Betracht:
1. Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshel-

fer, insbesondere
a) Simultanschriftdolmetscherinnen und Simultan-

schriftdolmetscher,
b) Oraldolmetscherinnen oder Oraldolmetscher,
c) Kommunikationsassistentinnen oder Kommunika-

tionsassistenten oder
d) sonstige Personen des Vertrauens der Berech-

tigten,
2. Kommunikationsmethoden, insbesondere

a) Lormen und taktil wahrnehmbare Gebärden, 
b) gestützte Kommunikation für Menschen mit zusätz-

licher autistischer Störung oder
c) relaisgestützte Kommunikation,

3. Kommunikationsmittel, insbesondere
a) akustisch-technische Hilfen oder
b) grafische Symbolsysteme.

§ 4 
Art und Weise der Bereitstellung von geeigneten  

Kommunikationshilfen

Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprach-
dolmetscher, Dolmetscherinnen und Dolmetscher für taub-
blinde Menschen, Schriftdolmetscherinnen und Schriftdol-
metscher oder andere geeignete Kommunikationshilfen 
werden für Berechtigte nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vom 

jeweils zuständigen Träger der öffentlichen Gewalt bereit-
gestellt, es sei denn, die Berechtigten machen von ihrem 
Wahlrecht nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Gebrauch.

§ 5 
Grundsätze für eine angemessene Vergütung oder  

Erstattung

(1) Die vom Träger der öffentlichen Gewalt zu gewähren-
de angemessene Vergütung oder Erstattung von notwen-
digen Aufwendungen von Gebärdensprachdolmetscherin-
nen und Gebärdensprachdolmetschern, Dolmetscherinnen 
und Dolmetschern für taubblinde Menschen, Schriftdol-
metscherinnen und Schriftdolmetschern sowie Kommuni-
kationshilfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 richtet sich nach den 
Absätzen 2 bis 4 und 6 in Verbindung mit dem Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).

(2) Eine Vergütung in Höhe des Honorars für Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher nach § 9 Abs. 5 Satz 1 JVEG er-
halten Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärden-
sprachdolmetscher, Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
für taubblinde Menschen, Schriftdolmetscherinnen und 
Schriftdolmetscher sowie Kommunikationshilfen nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c mit nachgewiesener abge-
schlossener Berufsausbildung oder staatlicher Anerken-
nung für das ausgeübte Tätigkeitsfeld.

(3) Eine Vergütung in Höhe von 75 Prozent der Vergütung 
nach Absatz 2 erhalten Gebärdensprachdolmetscherinnen 
und Gebärdensprachdolmetscher, Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher für taubblinde Menschen, Schriftdolmetsche-
rinnen und Schriftdolmetscher sowie Kommunikationshil-
fen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c mit nachgewie-
sener abgeschlossener Qualifizierung für das ausgeübte 
Tätigkeitsfeld.

(4) Eine pauschale Abgeltung in Höhe von 25 Prozent der 
Vergütung nach Absatz 2, mindestens aber eine Abgel-
tung für die entstandenen Aufwendungen erhalten Gebär-
densprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
scher, Dolmetscherinnen und Dolmetscher für taubblinde 
Menschen, Schriftdolmetscherinnen und Schriftdolmet-
scher sowie Kommunikationshilfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 
ohne nachgewiesene abgeschlossene Berufsausbildung 
oder Qualifizierung für das ausgeübte Tätigkeitsfeld.

(5) Für den Einsatz anderer geeigneter Kommunikations-
hilfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 trägt der jeweils zustän-
dige Träger der öffentlichen Gewalt die entstandenen Auf-
wendungen.

(6) Die Träger der öffentlichen Gewalt können mit Gebär-
densprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
scher, Dolmetscherinnen und Dolmetscher für taubblinde 
Menschen, Schriftdolmetscherinnen und Schriftdolmet-
scher sowie Kommunikationshilfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 
hinsichtlich der Vergütung und Abgeltung für die entstan-
denen Aufwendungen von den Absätzen 1 bis 4 abwei-
chende Rahmenvereinbarungen treffen.

(7) Der Träger der öffentlichen Gewalt erstattet die Vergü-
tung oder die pauschale Abgeltung unmittelbar denjenigen, 
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die sie erbracht haben. Stellen die Berechtigten die Kom-
munikationshilfe nach § 2 Abs. 2 Satz 2 selbst bereit, trägt 
der Träger der öffentlichen Gewalt die Kosten nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 nur nach Maßgabe des § 2 Abs. 1. In den 
Fällen des Satzes 2 dürfen die Berechtigten nicht auf eine 
Erstattung verwiesen werden, es sei denn, sie wünschen 
dies oder es liegt ein sonstiger besonderer Grund vor. 

Zweiter Abschnitt 
Zugänglichmachung von Dokumenten für Blinde  

und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen im  
Verwaltungsverfahren

§ 6 
Geltungsbereich, Berechtigte, Geltendmachung

(1) Dieser Abschnitt gilt für alle natürlichen Personen, die 
als Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens wegen Blind-
heit oder einer anderen Sehbeeinträchtigung nach Maßga-
be des § 3 ThürGIG in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 2 
ThürGIG zur Wahrnehmung eigener Rechte einen An-
spruch darauf haben, dass ihnen Dokumente barrierefrei 
in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht 
werden. Berechtigte im Sinne dieses Abschnitts sind die 
in Satz 1 genannten Personen.

(2) Berechtigte nach Absatz 1 können ihren Anspruch nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 ThürGIG gegen die in § 2 ThürGIG ge-
nannten Träger der öffentlichen Gewalt geltend machen.

§ 7 
Gegenstand der Zugänglichmachung

Der Anspruch nach § 13 Abs. 1 Satz 2 ThürGIG umfasst 
Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche 
Verträge und Vordrucke einschließlich der Anlagen (Do-
kumente).

§ 8 
Formen der Zugänglichmachung

(1) Die Dokumente können den Berechtigten schriftlich, 
elektronisch, akustisch, mündlich oder in sonstiger Weise 
zugänglich gemacht werden.

(2) Werden Dokumente in schriftlicher Form zugänglich 
gemacht, erfolgt dies in Blindenschrift oder in Großdruck. 
Bei Großdruck sind ein Schriftbild, eine Kontrastierung und 
eine Papierqualität zu wählen, die die individuelle Wahr-
nehmungsfähigkeit der Berechtigten ausreichend berück-
sichtigt.

(3) Die Dokumente können den Berechtigten durch den je-
weils zuständigen Träger der öffentlichen Gewalt selbst, 
durch andere Träger der öffentlichen Gewalt oder durch 
beauftragte Dritte in der für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden.

(4) Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit nach § 20 
Abs. 1 Nr. 4 ThürGIG berät die Träger der öffentlichen Ge-
walt bei ihrer Aufgabe, blinden Menschen und Menschen 
mit anderen Sehbeeinträchtigungen nach Maßgabe dieses 
Abschnitts Dokumente zugänglich zu machen.

§ 9 
Zeitpunkt der Zugänglichmachung

Dokumente sollen den Berechtigten gleichzeitig mit der Be-
kanntgabe auch in der für sie wahrnehmbaren Form zu-
gänglich gemacht werden. Die im Verwaltungsverfahren 
maßgeblichen Regelungen zu Fristen und Terminen sowie 
zur Form, Bekanntgabe und Zustellung von Dokumenten 
bleiben von dieser Verordnung unberührt.

§ 10 
Umfang des Anspruchs

(1) Der Anspruch, dass Dokumente barrierefrei zugänglich 
gemacht werden, besteht in dem notwendigen Umfang, 
der zur Wahrnehmung eigener Rechte in einem Verwal-
tungsverfahren erforderlich ist. Der notwendige Umfang 
bestimmt sich insbesondere nach dem individuellen Be-
darf der Berechtigten. 

(2) Die Entscheidung, in welcher der in § 8 Abs. 1 genann-
ten Formen die Dokumente zugänglich gemacht werden, 
trifft der Träger der öffentlichen Gewalt in Abstimmung mit 
den Berechtigten. Die Berechtigten teilen hierzu dem je-
weils zuständigen Träger der öffentlichen Gewalt recht-
zeitig die Art der Beeinträchtigung und die aus ihrer Sicht 
geeignete Form, in der Dokumente zugänglich gemacht 
werden können, mit. Den Wünschen von Berechtigten, die 
sich auf die Form der Zugänglichmachung beziehen, soll 
entsprochen werden, soweit 
1. diese nicht unverhältnismäßige Mehrkosten verursa-

chen, 
2. diese nicht nur mit erheblichem technischem oder ver-

waltungsorganisatorischem Mehraufwand realisier-
bar sind oder 

3. die Zugänglichmachung dadurch nicht unangemes-
sen verzögert wird. 

Die Blindheit oder die Sehbeeinträchtigung sowie die Ent-
scheidung nach Satz 1 sind aktenkundig zu machen und 
im weiteren Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu be-
rücksichtigen.

(3) Erhält der Träger der öffentlichen Gewalt Kenntnis von 
der Blindheit oder einer anderen Sehbeeinträchtigung von 
Beteiligten des Verwaltungsverfahrens, hat er diese nach 
§ 25 Abs. 1 Satz 2 ThürVwVfG auf ihren Anspruch nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 ThürGIG hinzuweisen.

§ 11 
Kostentragung

Für die Berechtigten entstehen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 
ThürGIG keine zusätzlichen Kosten.

Dritter Abschnitt 
Zugänglichmachung von Dokumenten für Menschen  

mit kognitiven Beeinträchtigungen im  
Verwaltungsverfahren

§ 12 
Geltungsbereich, Berechtigte

(1) Dieser Abschnitt gilt für alle natürlichen Personen, die 
als Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens wegen kogni-
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tiver Beeinträchtigungen nach Maßgabe des § 3 ThürGIG 
in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 2 ThürGIG zur Wahr-
nehmung eigener Rechte einen Anspruch darauf haben, 
dass ihnen Dokumente auf Verlangen ohne zusätzliche 
Kosten in einfacher und leicht verständlicher Art und Wei-
se erklärt werden. Berechtigte im Sinne dieses Abschnitts 
sind die in Satz 1 genannten Personen.

(2) Berechtigte nach Absatz 1 können ihren Anspruch ge-
gen die in § 2 ThürGIG genannten Träger der öffentlichen 
Gewalt geltend machen.

§ 13 
Gegenstand der Zugänglichmachung

Der Anspruch nach § 14 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 2 ThürGIG umfasst Dokumente einschließlich 
der Anlagen, auf die in den Dokumenten Bezug genom-
men wird.

§ 14 
Formen der Zugänglichmachung

(1) Die Träger der öffentlichen Gewalt sollen den Berech-
tigten auf deren Verlangen die Dokumente in einfacher und 
leicht verständlicher Art und Weise erklären.

(2) Ist die Erklärung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sol-
len die Träger der öffentlichen Gewalt den Berechtigten 
auf deren Verlangen die Dokumente schriftlich in Leich-
ter Sprache erklären.

(3) Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit nach § 20 
Abs. 1 Nr. 4 ThürGIG berät die Träger der öffentlichen Ge-
walt bei der Kommunikation in einfacher und leicht ver-
ständlicher Sprache mit Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen.

§ 15 
Kostentragung

Für die Berechtigten entstehen nach § 14 Abs. 1 Satz 2 
ThürGIG keine zusätzlichen Kosten.

Vierter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 16 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die 
Verordnung zur Ausführung des Thüringer Gesetzes zur 
Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Men-
schen mit Behinderungen vom 4. Mai 2007 (GVBl. S. 69), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 
2019 (GVBl. S. 312), außer Kraft.

Erfurt, den 1. Dezember 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
 Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung  

zur Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes 
Vom 6. Dezember 2022

Aufgrund des § 4 Abs. 4 des Reichssiedlungsgesetzes vom 
11. August 1919 (RGBl. S. 1429), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2355), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

In § 1 der Thüringer Verordnung zur Ausführung des 
Reichssiedlungsgesetzes vom 13. Mai 1996 (GVBl. S. 84), 
die zuletzt durch die Verordnung vom 18. September 
2017 (GVBl. S. 199) geändert worden ist, wird die Anga-
be "31. Dezember 2022" durch die Angabe "31. Dezem-
ber 2024" ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Erfurt, den 6. Dezember 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Infrastruktur
   und Landwirtschaft

Bodo Ramelow  S. Karawanskij
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Siebente Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung 

Vom 6. Dezember 2022

Aufgrund des § 21 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 
2005 (GVBl. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 56 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731), verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1

Die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 
3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 493), wird 
wie folgt geändert:

"Anlage
(zu § 1)

Allgemeines Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage 
in Euro

1 2 3 4
1 Gebühren

Anmerkung zu Nr. 1:
Bei Genehmigungen im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung sind ent-
sprechend deren Artikel 13 Abs. 2 Satz 2 Gebühren nach dem 
Kostendeckungsprinzip zu bemessen (§ 21 Abs. 4 Satz 3 Thür-
VwKostG).

1.1 Allgemeine öffentliche Leistungen 
wie Genehmigungen, Anerkennungen, Erlaubnisse, Zustimmun-
gen, Gestattungen, Fristverlängerungen und andere öffentliche 
Leistungen, soweit in anderen Rechtsvorschriften weder eine be-
sondere Gebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist 5,00 

bis 50 000,00
1.2 Auskünfte, Akteneinsicht
1.2.1 Schriftliche und mündliche Auskünfte aus amtlichen oder sonsti-

gen Unterlagen mit Ausnahme einfacher schriftlicher und münd-
licher Auskünfte nach Zeitaufwand

(Nr. 1.4)
1.2.2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, 

Datenträger und Ähnliches außerhalb eines anhängigen Ver-
fahrens,

1.2.2.1 wenn eine bedienstete Person die Einsichtnahme dauernd be-
aufsichtigen muss nach Zeitaufwand

(Nr. 1.4)
1.2.2.2 in anderen als den in Nr. 1.2.2.1 genannten Fällen je Akte, Kartei, Buch, 

Datenträger oder Ähn-
lichem 4,50

mindestens 9,00
1.2.2.3 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.1 oder 1.2.2.2 bei weggelegten Akten, 

Karteien, Büchern, Datenträgern und Ähnlichem je Akte, Kartei, Buch, 
Datenträger oder Ähn-
lichem 4,50

1. Nach § 2 wird folgender neue § 3 eingefügt:

"§ 3

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verord-
nung gelten jeweils auch für Personen, die mit der An-
gabe ‚divers‘ oder ohne eine Angabe des Geschlechts 
in das Geburtenregister eingetragen sind."

2. Der bisherige § 3 wird § 4.

3. Die Anlage erhält folgende Fassung:
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage 
in Euro

1 2 3 4
1.2.2.4 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.2 für die Versendung von Akten, auch von 

Bußgeldakten außerhalb eines Bußgeldverfahrens; die Ausla-
gen sind mit der Gebühr abgegolten je Sendung 15,00

1.3 Beglaubigungen, Bescheinigungen, Zeugnisse

Anmerkung zu Nr. 1.3:

Gebührenfrei sind: 
1. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegen-

heiten:
a) Besuch von Schulen und anderen Lehranstalten,
b) Zahlung von Ruhe-, Witwen- und Waisengeld, Kranken-

geld, Beihilfen, Unterstützungen und ähnlichen Sozial-
leistungen aus öffentlichen oder privaten Kassen,

c) Totenscheine, Bestattungsscheine,
d) Angelegenheiten der Schwerbehinderten und

2. öffentliche Leistungen nach Nr. 1.3.3 und 1.3.4, soweit sie 
sich auf Urkunden der Jugendämter nach § 59 Abs. 1 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch beziehen.

1.3.1 Beglaubigungen von Unterschriften 9,00
1.3.2 Beglaubigungen von Abschriften, Fotokopien oder Ähnlichem,
1.3.2.1 die die Behörde selbst hergestellt hat je Urkunde 4,50
1.3.2.2 in anderen als den in Nr. 1.3.2.1 genannten Fällen je Seite 0,90

mindestens 9,00
1.3.3 Bestätigung der Echtheit einer in amtlicher oder öffentlicher 

Funktion geleisteten Unterschrift auf einer deutschen Urkunde 
zwecks Legalisation je Urkunde 22,00

1.3.4 Ausstellung der Apostille nach Artikel 3 oder Prüfung nach Ar-
tikel 7 des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 zur 
Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legali-
sation (BGBl. 1965 II S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
oder Beglaubigung oder entsprechende Förmlichkeit aufgrund 
eines anderen Abkommens der Bundesrepublik Deutschland 
mit dem Ausland über den Verzicht auf die Legalisation von Ur-
kunden und andere Förmlichkeiten je Urkunde 22,00

1.3.5 Andere Zeugnisse und Bescheinigungen je Zeugnis oder Be-
scheinigung 5,00

bis 100,00

1.4 Gebühren nach dem Zeitaufwand

Anmerkung zu Nr. 1.4:

Gebühren nach Nr. 1.4 sind zu erheben, wenn für eine öffentli-
che Leistung eine Gebührenbemessung nach Zeitaufwand be-
stimmt ist oder Wartezeiten entstanden sind, die die kosten-
schuldende Person zu vertreten hat.

Mit diesen Gebühren ist der Zeitaufwand der Beschäftigten ab-
zugelten, die an der Vornahme der öffentlichen Leistung di-
rekt beteiligt sind. Die Tätigkeit von Hilfskräften (zum Beispiel 
Schreibkräfte, Fahrerinnen oder Fahrer) ist in der Berechnung 
der Gebühren nach dem Zeitaufwand berücksichtigt. Entspre-
chende Gebühren sind daher nicht gesondert zu erheben. An-
zusetzen sind ebenfalls der durchschnittliche, auch anteilige 
Zeitaufwand für die Vorbereitung und die Nachbereitung der ei-
gentlichen öffentlichen Leistung sowie für etwaige Wegezeiten. 
Hierfür kann ein pauschalierter, auch gestaffelter Betrag oder der 
Zeitaufwand bis zu einer Obergrenze zugrunde gelegt werden. 
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage 
in Euro

1 2 3 4
1.4.1 Gebühren für die regelmäßige Tätigkeit
1.4.1.1 verbeamtete Personen des höheren Dienstes und vergleichba-

re Tarifbeschäftigte je 15 Minuten 21,50
1.4.1.2 verbeamtete Personen des gehobenen Dienstes und vergleich-

bare Tarifbeschäftigte je 15 Minuten 18,00
1.4.1.3 übrige Beschäftigte je 15 Minuten 14,00
1.4.2 Zuschlag zu Nr. 1.4.1.1 bis 1.4.1.3 für Tätigkeiten außerhalb 

der üblichen Dienstzeit 25 Prozent der Kos-
ten nach Nr. 1.4.1.1 
bis 1.4.1.3 mindestens 15,00

1.4.3 Leistungen nach § 1 Abs. 4 des Thüringer Prüfungs- und Bera-
tungsgesetzes vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 66) in der jeweils 
geltenden Fassung, soweit hierfür keine Erstattung von Ausla-
gen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ThürVwKostG erfolgt

1.4.3.1 Beratungen in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung nach Zeitaufwand

(Nr. 1.4.1 bis 1.4.2)
1.4.3.2 Beratungen in Fragen der Planung und Abwicklung von Inves-

titionen nach Zeitaufwand
(Nr. 1.4.1 bis 1.4.2)

2 Auslagen
Anmerkung zu Nr. 2:
Auslagen (§ 11 ThürVwKostG) sind, soweit nicht durch ein oder 
aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist, auch dann 
zu erheben, wenn für die öffentliche Leistung selbst Gebühren-
freiheit besteht. Regelmäßig mit der öffentlichen Leistung an-
fallende Auslagen sind bei der Berechnung der Gebührenhö-
he zu berücksichtigen.

Für die Auslagenerstattung im Rahmen der Amtshilfe gilt § 8 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung 
vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils gelten-
den Fassung.
Werden mehrere Dienstgeschäfte außerhalb der Dienststel-
le hintereinander durchgeführt, werden alle Auslagen nach 
Nr. 2.2.1.2 und 2.2.2 sowie § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ThürVw-
KostG durch die Zahl der Dienstgeschäfte geteilt und den ein-
zelnen kostenschuldenden Personen berechnet.

Die Auslage für den Einsatz von Personenkraftwagen nach 
Nr. 2.2.2.2 kommt zur Anwendung, wenn die zur Erbringung der 
öffentlichen Leistung beauftragte Person das Fahrzeug selbst 
steuert (selbstfahrende Person). 

2.1 Schreibauslagen, Fotokopien
2.1.1 Maschinengeschriebene Ausfertigungen oder Abschriften, die 

von der kostenschuldenden Person besonders beantragt oder 
die aus von der kostenschuldenden Person zu vertretenden 
Gründen notwendig wurden

2.1.1.1 bei fortlaufendem Text in deutscher Sprache je Seite DIN A4 7,50
2.1.1.2 in fremder Sprache oder in Tabellenform nach Zeitaufwand

(Nr. 1.4)
2.1.2 Anfertigen von Kopien bis DIN A3, die von der kostenschulden-

den Person besonders beantragt oder die aus von der kosten-
schuldenden Person zu vertretenden Gründen notwendig wur-
den, unabhängig von der Art der Herstellung und der Art des 
Übermittlungsmediums,

2.1.2.1 für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50
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Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr/Auslage 
in Euro

1 2 3 4
2.1.2.2 für jede weitere Seite je Seite 0,15
2.1.2.3 für die ersten 50 Seiten in Papierform in Farbe je Seite 1,00
2.1.2.4 für jede weitere Seite in Papierform in Farbe je Seite 0,30
2.1.3 Anfertigen von Kopien in Papierform größer als DIN A3, die von 

der kostenschuldenden Person besonders beantragt oder die 
aus von der kostenschuldenden Person zu vertretenden Grün-
den notwendig wurden,

2.1.3.1 in schwarz-weiß je Seite 3,00
2.1.3.2 in Farbe je Seite 6,00
2.1.4 Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstel-

le von Ausfertigungen, Abschriften oder Kopien in Papierform je Datei 1,50

2.2 Benutzung von Dienstfahrzeugen
2.2.1 Auslagen für die Fahrerin oder den Fahrer
2.2.1.1 Kosten für die Fahrerin oder den Fahrer sind nur zu erheben, 

soweit die kostenschuldende Person besondere Wartezeiten 
der Fahrerin oder des Fahrers zu vertreten hat nach Zeitaufwand

(Nr. 1.4)
2.2.1.2 Reisekosten der Fahrerin oder des Fahrers sind in jedem Fall 

anzusetzen nach § 11 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4 ThürVwKostG

2.2.2 Auslagen für den Einsatz von Personenkraftwagen
2.2.2.1 mit einer Fahrerin oder einem Fahrer je km 0,86
2.2.2.2 wenn eine selbstfahrende Person das Fahrzeug steuert je km 0,30

2.3 Sonstige Auslagen
2.3.1 Aufwendungen für die Verwahrung und Verpflegung von Per-

sonen und Tieren in voller Höhe
2.3.2 Aufwendungen für die Verwahrung von Sachen in voller Höhe
2.3.3 Aufwendungen für die Beförderung von Personen, Tieren und 

Sachen in voller Höhe
2.3.4 Aufwendungen für die Benutzung fremder Gegenstände in voller Höhe"

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 6. Dezember 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Finanzministerin

Bodo Ramelow Heike Taubert
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Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Polizeiverwaltungskostenordnung  

Vom 6. Dezember 2022

Aufgrund des § 21 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes vom 23. September 2005 (GVBI. 
S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GVBI. S. 731), verordnet die 
Landesregierung und
aufgrund des § 75 Abs. 2 Satz 1 des Polizeiaufgabenge-
setzes vom 4. Juni 1992 (GVBI. S. 199), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Juli 2022 (GVBl. S. 323), verordnet 
das Ministerium für Inneres und Kommunales im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium:

Artikel 1

Die Anlage der Thüringer Polizeiverwaltungskostenord-
nung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 489) wird wie 
folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1.1 wird in der vierten Spalte die Anga-
be "24,00" durch die Angabe "25,00" ersetzt.

b) In Nummer 1.2 wird in der vierten Spalte die Anga-
be "18,00" durch die Angabe "19,00" ersetzt.

c) In Nummer 1.3 wird in der vierten Spalte die Anga-
be "15,00" durch die Angabe "16,00" ersetzt.

2.  In Nummer 2 wird in der vierten Spalte die Angabe 
"33,00" durch die Angabe "35,00" ersetzt.

3. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3.5 wird in der vierten Spalte die Anga-
be "30,00" durch die Angabe "32,00" ersetzt.

b) In Nummer 3.7 wird in der vierten Spalte die Anga-
be "30,00" durch die Angabe "32,00" ersetzt.

4. Nummer 5.1 erhält folgende Fassung:

"5.1 Einsatz von speziellen Führungs- und Einsatzmitteln
5.1.1 Hubschrauber, einschließlich Pilot und Co-Pilot je 15 Minuten 2 070,00
5.1.2 Hubschrauber mit polizeitaktischem Arbeitsplatz, einschließlich Pilot, 

Co-Pilot und FLIR-Operator je 15 Minuten 2 309,00
5.1.3 Diensthunde je 15 Minuten 0,70

Anmerkung zu Nr. 5.1:
Nach § 3 dieser Verordnung darf der Gesamtbetrag der Verwaltungskos-
ten eine Höhe von 50 000 Euro nicht überschreiten, sofern es sich bei 
dem Verwaltungskostenschuldner um eine natürliche Person handelt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt, den 6. Dezember 2022

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Inneres
 und Kommunales

Bodo Ramelow Georg Maier
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Thüringer Verordnung über die Untersuchung und Dokumentation von Rohwasser, zur Messung der 
 Menge des aus dem Grundwasser oder aus oberirdischen Gewässern entnommenen Rohwassers  
und die Bereitstellung, Aufbereitung und Weitergabe von Daten bei der Entnahme von Rohwasser 

(Thüringer Rohwassereigenkontrollverordnung -ThürRohwEKVO-) 
Vom 5. Dezember 2022

Aufgrund des § 50 Abs. 5 Satz 1 und 3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237), in Verbindung mit § 21 
Abs. 6 und § 44 Satz 1 und 2 des Thüringer Wassergeset-
zes (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277), verordnet das Ministerium für Umwelt, Energie 
und Naturschutz:

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt
1. die Verpflichtung der Träger der öffentlichen Wasser-

versorgung zur Untersuchung der Beschaffenheit des 
für Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung gewon-
nenen Rohwassers,

2. die Verpflichtung der Gewässerbenutzerinnen und Ge-
wässerbenutzer zur Messung der Menge des aus dem 
Grundwasser oder aus oberirdischen Gewässern ent-
nommenen Rohwassers,

3. Anforderungen an die Bereitstellung von Daten über 
Anlagen, die der Rohwasserentnahme und -aufberei-
tung dienen sowie

4. die Aufbereitung und Weitergabe der nach den Num-
mern 1 bis 3 erhobenen Daten.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Gewässerbenutzerinnen oder Gewässerbenutzer sind 
die Träger der öffentlichen Wasserversorgung und die 
sonstigen Gewässerbenutzerinnen und Gewässerbenut-
zer, die zu anderen Zwecken als der öffentlichen Wasser-
versorgung Wasser aus dem Grundwasser oder aus ei-
nem oberirdischen Gewässer entnehmen.

(2) Im Sinne dieser Verordnung ist
1. eine Wassergewinnungsanlage eine einzelne ortsfes-

te Einrichtung, die dazu bestimmt ist, Wasser zu ent-
nehmen, zu Tage zu fördern oder zu Tage zu leiten,

2. eine Wasserversorgungsanlage ein Gesamtsystem von 
Anlagen, welches dazu bestimmt ist, Wasser zu entneh-
men, zu Tage zu leiten, aufzubereiten und zu verteilen,

3. Trinkwasser Wasser im Sinne des § 3 Nr. 1 der Trink-
wasserverordnung,

4. Rohwasser das zur Wasserversorgung gewonnene 
Wasser,

5. eine Volluntersuchung eine Untersuchung des Roh-
wassers auf die in Anlage 2 Nr. 4 Tabellen 1 und 2 
aufgeführten Parameter in der in Anlage 2 Nr. 1.1 auf-
geführten Untersuchungshäufigkeit und den dort ge-
nannten Intervallen,

6. eine Kurzuntersuchung eine zweimal jährlich stattfin-
dende Untersuchung des Rohwassers auf die in An-
lage 2 Nr. 4 Tabellen 1 und 2 aufgeführten Parameter.

Zweiter Abschnitt 
Träger der öffentlichen Wasserversorgung

§ 3 
Untersuchung der Wasserbeschaffenheit und Messung 

 der Wassermenge

(1) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung sind ver-
pflichtet, die Beschaffenheit des zu Zwecken der öffentli-
chen Wasserversorgung gewonnenen Rohwassers nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 4 sowie der §§ 4 und 5 in Ver-
bindung mit Anlage 2 auf ihre Kosten zu untersuchen oder 
untersuchen zu lassen und die Durchführung der Untersu-
chung und die Untersuchungsergebnisse zu dokumentie-
ren. Die Untersuchung einer Trinkwasserprobe steht der 
Untersuchung einer Rohwasserprobe gleich, wenn vor der 
Entnahmestelle der Probe keine Desinfektion, sonstige Auf-
bereitung oder Vermischung mit Rohwasser aus anderen 
Wassergewinnungsanlagen erfolgt. Das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz kann anstelle der Un-
tersuchungen des Rohwassers nach Satz 1 an jeder ein-
zelnen Wassergewinnungsanlage auch die Untersuchung 
einer Rohwassermischprobe aus mehreren zusammen 
genutzten Wassergewinnungsanlagen oder die Untersu-
chung an nur einer repräsentativen Anlage zulassen, wenn
1. die Entnahme aus einem nachweislich hydrogeologisch 

homogenen und einheitlich genutzten Grundwasserlei-
ter vorgenommen wird sowie vorausgegangene Mes-
sungen der Einzelanlagen keine wesentlichen gegen-
seitigen Abweichungen aufweisen oder

2. die Untersuchung an jeder einzelnen Wassergewin-
nungsanlage aufgrund der baulichen Ausgestaltung 
nicht möglich ist.

Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung können 
beim Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz frü-
hestens nach der erstmaligen Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen nach Satz 1 unter Vorlage eines von diesen Verpflich-
tungen abweichenden Probenplans eine Verringerung des 
Umfangs und der Häufigkeit ihrer Untersuchungs- und Do-
kumentationspflicht beantragen. Das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz hat dem Antrag stattzuge-
ben, soweit mit dem Probenplan eine dieser Verordnung 
entsprechende Überwachung des Rohwassers gesichert 
ist. Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
kann unbeschadet der Sätze 4 und 5 auch nachträglich Ab-
weichungen von Umfang und Häufigkeit der nach Satz 1 
in Verbindung mit Anlage 2 durchzuführenden Untersu-
chungs- und Dokumentationspflicht festlegen, wenn da-
durch eine dieser Verordnung entsprechende Überwa-
chung des Rohwassers gesichert ist oder zusätzliche 
Untersuchungen insbesondere wegen einer ereignisbe-
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zogenen Belastung zum Schutz des Rohwassers erfor-
derlich sind.

(2) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung haben 
jeweils eine Volluntersuchung in den Monaten September 
oder Oktober und jeweils eine Kurzuntersuchung in den 
Monaten März oder April und in den Monaten September 
oder Oktober durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
Die Häufigkeit der jeweiligen Untersuchung ergibt sich aus 
Anlage 2 Nr. 1.1 und 1.2. Wird in den Monaten Septem-
ber oder Oktober eine Volluntersuchung durchgeführt, ist 
in diesem Zeitraum keine Kurzuntersuchung erforderlich.

(3) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
evaluiert spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung, inwieweit die Verpflichtungen nach 
Absatz 1 Satz 1 reduziert werden können. Dazu legt das 
Landesamt der obersten Wasserbehörde einen Bericht 
über die Evaluierung vor und macht diesen den Trägern 
der öffentlichen Wasserversorgung im Internet zugänglich.

(4) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung sind ver-
pflichtet, die entnommenen Rohwassermengen je Wasser-
gewinnungsanlage zu messen. Absatz 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 4 
Anforderungen an Untersuchungsstellen

Die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlichen Untersuchun-
gen der in Anlage 2 genannten Parameter dürfen nur von 
Stellen, die nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüber-
wachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) in der 
jeweils geltenden Fassung für die durchzuführenden Auf-
gaben akkreditiert sind, durchgeführt werden. Die Akkre-
ditierung muss sich auf
1. die Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018-

03 und
2. die in Anlage 2 genannten Analyseverfahren
erstrecken. Sind alternative Verfahren zu den in Anlage 2 
genannten Analyseverfahren oder gleichwertige Verfah-
ren nach § 5 Abs. 2 Satz 2 zulässig, muss sich die Akkre-
ditierung nur auf das vergleichbare Verfahren erstrecken.

§ 5 
Probenahme, Analyseverfahren

(1) Die Proben für die Untersuchung des Rohwassers auf 
die in Anlage 2 genannten Parameter sind entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entneh-
men. Für die Probenahmen ist eine Akkreditierung nach 
§ 4 nicht erforderlich.

(2) Die Untersuchung des Rohwassers ist unter Anwen-
dung der in Anlage 2 genannten Parameter und Analyse-
verfahren oder nach dem Stand der Technik gleichwertigen 
Analyseverfahren durchzuführen. Als gleichwertig gelten 
Analyseverfahren, die durch das Landesamt für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz durch Allgemeinverfügung als 
gleichwertig festgelegt wurden.

§ 6 
Eigenkontrollbericht und Übermittlung

(1) Die Ergebnisse der Untersuchungen und Messungen 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 sind durch die Träger 
der öffentlichen Wasserversorgung in einem Eigenkont-
rollbericht zusammenzustellen.

(2) Der Eigenkontrollbericht ist für jedes Kalenderjahr, spä-
testens bis zum Ablauf des 30. Juni des folgenden Jahres, 
erstmals bis zum Ablauf des 30. Juni 2024, elektronisch zu 
erstellen und dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz elektronisch zu übermitteln. Das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz unterhält für die elektro-
nische Übermittlung einen Zugang über ein Internetportal 
und macht diesen im Thüringer Staatsanzeiger bekannt. 
Näheres zur elektronischen Erstellung und Übermittlung re-
gelt das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
durch Allgemeinverfügung. Die Frist zur Übermittlung nach 
Satz 1 kann in begründeten Fällen auf Antrag verlängert 
werden. Die nach Satz 1 übermittelten Daten sind zent-
ral durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz in der landesweiten Datenbank „Fachinformations-
system (FIS) Gewässer“ zusammenzuführen.

(3) Der Eigenkontrollbericht muss neben dem Namen und 
der Adresse des jeweiligen Trägers der öffentlichen Was-
serversorgung mindestens die Anlagendokumentation 
nach § 7, die Untersuchungsergebnisse nach § 3 Abs. 1 
Satz 1, die Rohwasserentnahmemengen nach § 3 Abs. 4 
sowie eine Zusammenfassung und Auswertung besonde-
rer Vorkommnisse enthalten. Sofern sich in der Beschrei-
bung der Wasserversorgungsanlagen in der Anlagendo-
kumentation nach § 7 keine Veränderungen zum Vorjahr 
ergeben haben, kann mit einem entsprechenden Hinweis 
im Eigenkontrollbericht auf eine erneute Übermittlung der 
Anlagendokumentation verzichtet werden.

(4) Weitergehende Verpflichtungen in wasserrechtlichen 
Zulassungen bleiben unberührt.

§ 7 
Anlagendokumentation

(1) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung erstel-
len unbeschadet des Absatzes 2 eine Dokumentation der 
zur Wasserversorgung verwendeten Anlagen der Versor-
gungsgebiete nach Maßgabe der Anlage 1. Diese Anla-
gendokumentation muss zusätzlich zu den Angaben nach 
Anlage 1 einen schematischen Übersichtsplan enthalten, 
aus dem das Zusammenwirken der Anlagen ersichtlich ist. 
Der Stand der Anlagendokumentation ist zu dokumentie-
ren. Die Anlagendokumentation ist bei einem Wechsel des 
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung an den neuen 
Träger der öffentlichen Wasserversorgung zu übergeben.

(2) Zur Vorbereitung der Anlagendokumentation nach Ab-
satz 1 erstellt das Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz eine Dokumentation über die Wasserversor-
gungsanlagen der Träger der öffentlichen Wasserversor-
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gung mit den ihm bekannten in Anlage 1 aufgeführten An-
gaben in elektronischer Form. Das Landesamt übermittelt 
die Dokumentation nach Satz 1 den Trägern der öffentli-
chen Wasserversorgung für ihre jeweiligen Versorgungs-
gebiete in elektronischer Form.

(3) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung haben 
die Dokumentation nach Absatz 2 nach Maßgabe der An-
lage 1 zu ergänzen oder zu korrigieren. Die ergänzte oder 
korrigierte Anlagendokumentation ist dem erstmals einzu-
reichenden Eigenkontrollbericht nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in 
elektronischer Form beizufügen.

(4) Werden wesentliche Änderungen an Wasserversor-
gungsanlagen vorgenommen, hat der Träger der öffent-
lichen Wasserversorgung dem Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz jeweils mit dem zeitlich folgen-
den Eigenkontrollbericht nach § 6 Abs. 2 Satz 1 eine ak-
tualisierte Anlagendokumentation vorzulegen.

(5) Durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist für jede Wasserversorgungsanlage eine eindeu-
tige Nummer zur Identifikation zu vergeben und dem Trä-
ger der öffentlichen Wasserversorgung mitzuteilen. Diese 
Identifikationsnummer ist bei allen zukünftigen Eigenkon-
trollberichten zu verwenden.

Dritter Abschnitt 
Sonstige Gewässerbenutzerinnen und  

Gewässerbenutzer

§ 8 
Messung und Dokumentation der entnommenen 

Wassermenge

Sonstige Gewässerbenutzerinnen oder Gewässerbenut-
zer sind verpflichtet, die entnommene Wassermenge für 
jede Wassergewinnungsanlage zu messen und zu doku-
mentieren. Dies gilt nicht, wenn die Entnahme nach § 46 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG in Verbindung mit § 39 Abs. 4 
Satz 1 ThürWG oder nach anderen Rechtsvorschriften kei-
ner Erlaubnis bedarf.

§ 9 
Übermittlung der Messungen und Dokumentation

Das Ergebnis der Messungen und die Dokumentation nach 
§ 8 sind durch die jeweilige Gewässerbenutzerin oder den 
jeweiligen Gewässerbenutzer nach § 8 Satz 1 für jedes 
Kalenderjahr spätestens bis zum Ablauf des 31. März des 
folgenden Jahres, erstmals bis zum Ablauf des 31. März 
2024, elektronisch zu erstellen und dem Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz elektronisch zu übermitteln. 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 gelten entsprechend.

§ 10 
Anlagendokumentation

(1) Gewässerbenutzerinnen und Gewässerbenutzer nach 
§ 8 Satz 1 haben über jede Wassergewinnungsanlage eine 
Dokumentation nach Maßgabe der Anlage 3 zu erstellen. 
Diese Anlagendokumentation hat zusätzlich zu den Anga-
ben nach Anlage 3 die zur Wasserentnahme verwendeten 

Anlagen in ihren Grundzügen zu beschreiben und muss ei-
nen Übersichtsplan enthalten, aus dem das Zusammenwir-
ken der Anlagen in schematischer Darstellung hervorgeht. 
Der Stand der Anlagendokumentation ist zu dokumentie-
ren. Die Anlagendokumentation ist in elektronischer Form 
zu erstellen und dem Landesamt für Bergbau, Umwelt und 
Naturschutz elektronisch zu übermitteln.

(2) Die Anlagendokumentation ist von den Gewässerbe-
nutzerinnen und Gewässerbenutzern nach § 8 Satz 1 erst-
mals mit den nach § 9 Satz 1 einzureichenden Messungen 
und der Dokumentation zu übermitteln. Werden wesent-
liche Änderungen an Wassergewinnungsanlagen vorge-
nommen, ist jeweils mit den zeitlich nächsten Ergebnissen 
der Messungen und der Dokumentation nach § 9 Satz 1 
eine Aktualisierung der Anlagendokumentation zu über-
mitteln. Bei einem Wechsel der Gewässerbenutzerin oder 
des Gewässerbenutzers hat die bisherige Gewässerbenut-
zerin oder der bisherige Gewässerbenutzer die Anlagen-
dokumentation der neuen Gewässerbenutzerin oder dem 
neuen Gewässerbenutzer zu übergeben.

Vierter Abschnitt 
Schlussvorschriften

§ 11 
Technische Normen

Technische Normen, auf die in dieser Verordnung verwie-
sen wird, sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, erschie-
nen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in Mün-
chen archivmäßig gesichert niedergelegt.

§ 12 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe „di-
vers“ oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 13 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt, den 5. Dezember 2022

Die Ministerin für Umwelt,
Energie und Naturschutz

A. Siegesmund
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Anlage 1 
(zu § 7 Abs. 1 bis 3) 

 
Anlagendokumentation 
 
In der Anlagendokumentation sind die Anlagen der Versorgungsgebiete mit nachfolgenden Inhalten zu erläutern. 
 
1. Benutzerbezogene Angaben 

− Name des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung 
− Anschrift des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung 
− Kontaktdaten zur Erreichbarkeit 

 
2. Anlagenbezogene Angaben zu Wasserversorgungsanlagen 
 
2.1 Wassergewinnungsanlage 

− Aufschlussnummer nach dem „Fachinformationssystem (FIS) Gewässer“ des Landesamts für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 

− betriebliche Bezeichnung der Anlage 
− Art der Wassergewinnungsanlage (Brunnen, Quelle, Stollen, Sammel- oder Drainageleitungen, Tal-

sperre und ähnliche Anlagen zur Wassergewinnung) 
− Lage der Wassergewinnungsanlage 

o Landkreis 
o Gemeinde 
o Gemarkung 
o Flur/Flurstück 
o topografische Karte 
o Koordinaten im Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89) mit dem Univer-

salen Transversalen Mercator (UTM), Zone 32 Nord  
o Höhensystem (beispielsweise Normalnull [NN] oder Normalhöhennull [NHN]) 
o Bezugspunkt für Messungen des Wasserstandes (beispielsweise Bodenplatte Brunnenstube) in 

Meter über Höhensystem 
o Foto der Wassergewinnungsanlage mit Datum der Aufnahme 

− Baujahr 
− Jahr der Inbetriebnahme 
− Zweck der Wasserentnahme 
− Bestandteil der Wasserversorgungsanlage 

 
2.1.1 Daten für Brunnen1 

− Endteufe in Meter unter Geländeoberkante 
− Filteroberkante in Meter unter Geländeoberkante 
− Filterunterkante in Meter unter Geländeoberkante 
− Entnahmetiefe in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem 
− Ruhewasserspiegel maximal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Datum 

der Messung 
− Ruhewasserspiegel minimal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Datum 

der Messung 
− Betriebswasserspiegel maximal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Da-

tum der Messung 
− Betriebswasserspiegel minimal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Da-

tum der Messung 
− geologisches Schichtenverzeichnis 
− Ergebnisse von Pumpversuchen und anderen hydraulischen Tests 
− Ergebnisse von Laboranalysen (Erstanalytik) 

 
2.1.2 Daten für Quellfassungen, Stollen, Sammel- oder Drainageleitungen 
 

Beschreibung der Probenahmestelle (Anordnung des Quellaustritts) 
− Einzelaustritt 
− mehrere Einzelaustritte, Quellgruppe 
− ein Einzelaustritt von mehreren 
− linienhafter Austritt, Quellenlinie 
− flächiger Austritt 
− Quelltopf 

 

                                                           
1 Soweit keine Daten vorhanden sind, ist dies entsprechend zu vermerken. 
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Art der Quellfassung 
− Quelle ungefasst 
− Quelle frei auslaufend 
− Quellaustritt eingestaut 
− Quelle gefasst 
− Quelle durch Stollen gefasst 
− Quelle durch Sickerleitung gefasst 
− Quelle durch Schacht gefasst 
− Schüttungsverhalten 

 
Schüttung 
 

maximal: …... l/s minimal: …... l/s 
 

Durchschnitt: …... l/s 
 

 
2.2 Wasseraufbereitung2 

− Bezeichnung der Aufbereitungsanlage 
− zugeordnete Bauwerke 
− Art des Rohwassers (Grundwasser oder Oberflächenwasser) 
− Aufbereitungstechnologie 
− Aufbereitungsziel (beispielsweise Enthärtung oder Desinfektion oder ähnliche Ziele) 
− mittlere Kapazität in m³/d, maximale Kapazität in m³/d, maximale Kapazität in m³/h 

 
2.3 Wasserverteilung 

− Name des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung 
− Name des Versorgungsgebiets 
− Zuspeisungen aus anderen Versorgungsgebieten 
− Abgaben in andere Versorgungsgebiete 

 
  

                                                           
2 Wenn keine Aufbereitung erfolgt, wird davon ausgegangen, dass die Trinkwasserdaten den Rohwasserdaten entsprechen. 
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Anlage 2 
(zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 und 6, 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 und 6, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 
sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1) 

 
Rohwasseruntersuchungen 
 
1. Untersuchungshäufigkeit 
 
1.1 Standardparameter 
 

Das Rohwasser ist grundsätzlich in der in nachfolgender Tabelle dargestellten Häufigkeit in gleichen Inter-
vallen auf die unter Nummer 4 Tabelle 1 benannten Parameter (Standardparameter) zu untersuchen: 
 

Menge des durchschnittlich von der Wassergewin-
nungsanlage entnommenen Wassers je Tag 

Anzahl der Vollunter-
suchungen 

Anzahl der Kurzuntersu-
chungen je Jahr 

<= 10 m³ eine in 5 Jahren 2 
> 10 m³ bis 1 000 m³ eine in 3 Jahren 2 
> 1 000 m³ einmal im Jahr 2 

 
1.2 Einzugsgebietsspezifische Parameter 
 

Die unter Nummer 1.1 dargelegte Untersuchungshäufigkeit gilt grundsätzlich auch für die unter Nummer 4 
Tabelle 2 genannten Parameter (einzugsspezifische Parameter). 
 

1.2.1  Kurzuntersuchungen der Parameter mit den laufenden Nummern 29 bis 45 können in dem Zeitraum bis zur 
nächsten Volluntersuchung entfallen, wenn der Messwert der Volluntersuchung bei den Parametern mit 
diesen laufenden Nummern unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analyseverfahrens liegt. 

 
1.2.2  Eine Untersuchung des Parameters bei Volluntersuchungen der Parameter mit den laufenden Nummern 42 

bis 44 sowie Kurzuntersuchungen dieser Parameter können entfallen, wenn sich im Einzugsgebiet einer 
Wassergewinnungsanlage keine Verdachtsflächen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) in der jeweils geltenden Fassung befin-
den und der Messwert des Parameters mit diesen laufenden Nummern bei der ersten durchgeführten Voll-
untersuchung unterhalb der Bestimmungsgrenze des Analyseverfahrens liegt. 

 
1.2.3  Eine Untersuchung des Parameters bei Volluntersuchungen mit der laufenden Nummer 45 sowie Kurzun-

tersuchungen dieses Parameters können entfallen, wenn im Einzugsgebiet einer Wassergewinnungsanlage 
keine landwirtschaftliche oder erwerbsgartenbauliche Nutzung stattfindet und der Messwert des Parameters 
mit dieser laufenden Nummer bei der ersten durchgeführten Volluntersuchung unterhalb der Bestimmungs-
grenze des Analyseverfahrens liegt. 

 
1.2.4  Eine Untersuchung auf den Parameter mit der laufenden Nummer 46 erfolgt nur bei Rohwasser aus Ober-

flächenwasser oder Quellen sowie bei oberflächenwasserbeeinflusstem Grundwasser. 
 
2. Analyseverfahren 
 

Bei der Untersuchung sind unbeschadet des § 5 Abs. 2 Satz 2 die in Nummer 4 Tabellen 1 und 2 genannten 
Analyseverfahren anzuwenden. 

 
3. Probenahme 
 

Die Entnahme hat als eine repräsentative Wasserprobe (Leitfähigkeits- und Temperaturkonstanz) aus dem 
Förderstrom des Rohwassers zu erfolgen. 

 
4. Untersuchungsparameter:  

 
Tabelle 1 – Standardparameter: 

 
lfd. Num-
mer 

Parameter für Un-
tersuchungen 

Einheit Vollunter-
suchung 

Kurzunter-
suchung 

Analyseverfahren 

1 Färbung1)  

(organoleptisch) 
verbal X X DIN EN ISO 7887 

(04/2012 (visuelle Unter-
suchung) 

2 Trübung NTU  X X DIN EN ISO 7027-1 
(11/2016), 
(Nephelometrie) 
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lfd. Num-
mer 

Parameter für Un-
tersuchungen 

Einheit Vollunter-
suchung 

Kurzunter-
suchung 

Analyseverfahren 

3 Geruch1) 
(organoleptisch) 

verbal X X DIN EN 1622 (10/2006), 
Anhang C  

4 Wasser- 
temperatur1) 

°C X X DIN 38404-4 (12/1976) 

5 Elektr. 
Leitfähigkeit1)  

µS/cm X X DIN EN 27888 (11/1993) 

6 pH-Wert1)  X X DIN EN ISO 10523 
(04/2012) 

7 EH-Wert1)  mV X X DIN 38404-6 (05/1984) 
8 Sauerstoff- 

konzentration1) 
mg/l X X DIN EN ISO 5814 

(02/2013), Alternativ DIN 
ISO 17289 (12/2014), 
DIN EN 25813 (01/1993) 

9 Calcium mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 7980 (07/2000), 
DIN EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
14911 (12/1999), DIN 
38406-3 (03/2002) 

10 Magnesium mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
7980 (07/2000), DIN EN 
ISO 14911 (12/1999), 
DIN 38406-3 (03/2002)  

11 Kalium mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
14911 (12/1999), DIN 
38406-13 (07/1992) 

12 Natrium mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
14911 (12/1999), DIN 
38406-14 (07/1992)  

13 Hydrogen- 
carbonat 

mg/l X X DIN 38409-7 (12/2005)  

14 Calcitlöse- 
vermögen2) 

mg/l X X DIN 38404-10 (12/2012) 

15 Carbonathärte 2) 
(Härte Hydrogen-
carbonat) 

°dH X X DIN 38409-7 (12/2005) 

16 Gesamthärte 2) °dH X X DIN 38409-6 (01/1986) 
17 Sulfat mg/l X X DIN EN ISO 10304-1 

(07/2009), alternativ DIN 
ISO 15923-1 (07/2014), 
DIN 38405-5 (01/1985) 

18 Chlorid mg/l X X DIN EN ISO 10304-1 
(07/2009), alternativ DIN 
EN ISO 15682 (01/2002), 
DIN ISO 15923-1 
(07/2014), DIN EN ISO 
10304-4 (07/1999), DIN 
38405-1 (12/1985) 

19 Nitrat mg/l X X DIN EN ISO 10304-1 
(07/2009), alternativ DIN 
EN ISO 13395 (12/1996), 
DIN ISO 15923-1 
(07/2014), DIN 38405-9 
(09/2011), DIN 38405-29 
(11/1994) 
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lfd. Num-
mer 

Parameter für Un-
tersuchungen 

Einheit Vollunter-
suchung 

Kurzunter-
suchung 

Analyseverfahren 

20 Nitrit mg/l X X DIN EN ISO 10304-1 
(07/2009), alternativ DIN 
EN ISO 13395 (12/1996), 
DIN ISO 15923-1 
(07/2014), DIN EN 26777 
(04/1993) 

21 Ortho-Phosphat-
Phosphor 

mg/l X X DIN EN ISO 10304-1 
(07/2009), alternativ DIN 
EN ISO 15681-1 
(05/2005), DIN EN ISO 
15681-2 (05/2019), DIN 
ISO 15923-1 (07/2014, 
DIN EN ISO 6878 
(09/2004) 

22 Ammonium mg/l X X DIN EN ISO 11732 
(05/2005), alternativ DIN 
38406-5 (10/1983), DIN 
ISO 15923-1 (07/2014), 
DIN EN ISO 14911 
(12/1999) 

23 Eisen, gesamt mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004), DIN 
38406-32 (05/2000) 

24 Mangan mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004), DIN 
38406-33 (06/2000), DIN 
EN ISO 14911 (12/1999) 

25 Bor mg/l X X DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017) 

26 gesamter organisch 
gebundener Koh-
lenstoff (TOC) 

mg/l X X DIN EN 1484 (04/2019) 

27 Koloniezahl bei 22 
°C 

 X X DIN EN ISO 6222 
(07/1997) 

28 Koloniezahl bei 36 
°C 

 X X DIN EN ISO 6222 
(07/1997) 

 
 

1) Parameter ist vor Ort bei der Probenahme zu bestimmen. 
2) Parameter ist durch Berechnung von der Untersuchungsstelle zu bestimmen. 
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Tabelle 2 – Einzugsgebietsspezifische Parameter: 
Hinweis: (X) bedeutet, dass die Untersuchung entfallen kann, wenn die unter Nummer 1.2 genannten Be-
dingungen erfüllt sind. 

 
lfd. Num-
mer 

Parameter für Un-
tersuchungen 

Einheit Vollunter-
suchung 

Kurzunter-
suchung 

Analyseverfahren 

29  Aluminium mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004), DIN EN 
ISO 12020 (05/2000) 

30 Blei mg/l X (X) DIN EN ISO 17294-2 
(01/2017), alternativ DIN 
EN ISO 15586 (02/2004), 
DIN 38406-6 (07/1998) 

31 Cadmium mg/l X (X) DIN EN ISO 17294-2 
(01/2017), alternativ DIN 
EN ISO 15586 (02/2004), 
DIN EN ISO 5961 
(05/1995) 

32 Chrom, gesamt mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004), DIN EN 
1233 (08/1996) 

33 Kupfer, gesamt mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004), DIN 
38406-7 (09/1991) 

34 Nickel mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017), DIN EN ISO 
15586 (02/2004) 

35 Quecksilber mg/l X (X) DIN EN ISO 17852 
(04/2008), alternativ DIN 
EN ISO 12846 (08/2012) 

36 Selen mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017) 

37 Uran mg/l X (X) DIN EN ISO 11885 
(09/2009), alternativ DIN 
EN ISO 17294-2 
(01/2017) 

38 Arsen mg/l X (X) DIN EN ISO 17294-2 
(01/2017), alternativ DIN 
EN ISO 15586 (02/2004), 
DIN 38405-35 (09/2004) 

39 Escherichia coli (E. 
coli) 

1/ 100 ml X (X) DIN EN ISO 9308-1 
(09/2017) 

40 Enterokokken MF 1/ 100 ml X (X) DIN EN ISO 7899-2 
(11/2000) 

41 Coliforme Bakterien 1/ 100 ml X (X) DIN EN ISO 9308-1 
(09/2017) 

42 Benzo-(b)-fluoran-
then, Benzo-(k)-flu-
oranthen, Benzo-
(ghi)-perylen und In-
deno-(1,2,3-cd)-py-
ren 

mg/l (X) (X) DIN 38407-39 (09/2011), 
alternativ DIN ISO 28540 
(05/2014), DIN EN 16691 
(12/2015), DIN EN ISO 
17993 (03/2004)  

43 Kohlenwasserstoff-
index 

mg/l (X) (X) DIN EN ISO 9377-2 
(07/2001) 
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44 Leichtflüchtige halo-
genierte Kohlen-
wasserstoffe 
(LHKW) Zu bestim-
men sind mindes-
tens folgende 
Stoffe: 
1,2-Dichlorethan 
Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

mg/l (X) (X) DIN EN ISO 10301 
(08/1997), alternativ DIN 
EN ISO 15680 (04/2004), 
DIN EN ISO 17943 
(10/2016), DIN 38407-43 
(10/2014) 

45 Wirkstoffe von Bio-
ziden und Pflanzen-
schutzmitteln (Ein-
zelstoffe) 
Zu bestimmen sind 
mindestens fol-
gende Wirkstoffe 
beziehungsweise 
Metaboliten: 
a) AMPA 
b) Bentazon 
c) CGA 354742 
(Dimethachlorsul-
fonsäure) 
d) CGA 354743 
(S-Metolachlorsul-
fonsäure) 
e) CGA 51202 
(Metolachlor- 
carbonsäure) 
f) Desphenyl-
chloridazon 
g) Glyphosat 
h) Mecoprob 
i) Metazachlorsäure 
j) Metazachlorsul-
fonsäure 
k) Metolachlor 
l) Nicosulfuron 
m) R 417888 
(Chlorthalonil-sul-
fonsäure) 

mg/l (X) (X) Einzelstoff a):  
DIN 38407-22 (10/2001) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014), ISO 21458 
(12/2008)  
Einzelstoff b): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
Einzelstoff c): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff d): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff e): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff f): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff g): 
DIN 38407-22 (10/2001) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014), DIN ISO 
16308 (09/2017), ISO 
21458 (12/2008)  
Einzelstoff h): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
Einzelstoff i): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff j): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  
Einzelstoff k): 
DIN EN ISO 10695 
(11/2000) alternativ DIN 
EN ISO 11369 (11/1997), 
DIN 38407-36 (09/2014)  
Einzelstoff l): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
Einzelstoff m): 
DIN 38407-35 (10/2010) 
alternativ DIN 38407-36 
(09/2014)  

46 Clostridium perfrin-
gens (einschließlich 
Sporen) 

1/ 100 ml (X) (X) DIN EN ISO 14189 
(11/2016) 
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Anlage 3 
(zu § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2) 

 
Anlagendokumentation 
 
 
In der Beschreibung sind die Wassergewinnungsanlagen mit nachfolgenden Inhalten zu erläutern. 
 
 
1. Benutzerbezogene Angaben 

− Name der Gewässerbenutzerin oder des Gewässerbenutzers  
− Anschrift der Gewässerbenutzerin oder des Gewässerbenutzers  
− Kontaktdaten zur Erreichbarkeit 

 
2. Anlagenbezogene Angaben zu Wassergewinnungsanlagen 
 
2.1 Wassergewinnungsanlage/n 

− Aufschlussnummer nach „Fachinformationssystem (FIS) Gewässer“ 
− betriebliche Bezeichnung der Anlage 
− Art der Wassergewinnungsanlage (Brunnen, Quelle, Stollen, Sammel- oder Drainageleitung, Talsperre 

und ähnliches) 
− Lage der Wassergewinnungsanlage 

o Landkreis 
o Gemeinde 
o Gemarkung 
o Flur/Flurstück 
o topografische Karte 
o Koordinaten im Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89) mit dem Univer-

salen Transversalen Mercator (UTM), Zone 32  
o Höhensystem (beispielsweise Normalnull [NN] oder Normalhöhennull [NHN]) 
o Bezugspunkt für Messungen des Wasserstands (beispielsweise Bodenplatte Brunnenstube) in 

Meter über Höhensystem 
o Foto der Wassergewinnungsanlage (mit Datum der Aufnahme) 

− Baujahr 
− Jahr der Inbetriebnahme 
− Zweck der Wasserentnahme 

 
2.1.1 Daten für Brunnen 

− Endteufe Meter unter Geländeoberkante 
− Entnahmetiefe in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem 
− Ruhewasserspiegel maximal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Datum 

der Messung  
− Ruhewasserspiegel minimal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Datum 

der Messung 
− Betriebswasserspiegel maximal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Da-

tum der Messung 
− Betriebswasserspiegel minimal in Meter unter Bezugspunkt oder in Meter über Höhensystem und Da-

tum der Messung 
 
2.1.2  Daten für Quellfassungen, Stollen, Sammel- oder Drainageleitungen 
 

Schüttung 
 

maximal: …... l/s minimal: …... l/s 
 

Durchschnitt: …... l/s 
 

 
2.1.3 Daten für Entnahmeeinrichtungen aus Oberflächengewässern 
 

Die Beschreibung hat, sofern vorhanden, mindestens folgende Anlagenteile zu beinhalten: 
− Pumpenhaus 
− ausgebauter Pumpensumpf 
− Rohrleitung: fester oder fliegender Aufbau 
− Aufstau durch Wehr 
− gegebenenfalls Wiedereinleitung 
− installierte Pumpenleistung. 
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Berichtigung 
der Thüringer Verordnung zur Änderung urlaubs- und ausbildungsrechtlicher  

Vorschriften vom 9. September 2022 (GVBl. S. 420) 
Vom 22. November 2022

Die Thüringer Verordnung zur Änderung urlaubs- und aus-
bildungsrechtlicher Vorschriften vom 9. September 2022 
(GVBl. S. 420) wird wie folgt berichtigt:

Nach Artikel 3 Nr. 6 wird folgende Nummer 6a eingefügt:

"6a. Der Fünfte Abschnitt wird aufgehoben."

Erfurt, den 22. November 2022

Der Chef der Staatskanzlei

Benjamin Hoff

Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeit für die Förderung der die  
Verbraucherinsolvenzberatung durchführenden Stellen 

(ThürFöVInsOZustVO) 
Vom 30. November 2022

Aufgrund des § 6 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Gesetzes 
zur Ausführung der Insolvenzordnung in der Fassung vom 
3. Februar 2006 (GVBl. S. 44) verordnet das Ministerium 
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz:

§ 1

Das Landesverwaltungsamt ist zuständig für die Förde-
rung der die Verbraucherinsolvenzberatung durchführen-
den Stellen. Dies umfasst insbesondere die Zuständig-
keit für die
1. allgemeine und antragsbezogene Beratung von poten-

tiellen Zuwendungsempfängern,
2. Vorbereitung und Durchführung von Konzeptauswahl-

verfahren,
3. Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf 

Zuwendungen,
4. Bewilligung von Anträgen auf Zuwendungen,

5. Durchführung von Verwendungsnachweisprüfungen,
6. Durchführung von Vor-Ort-Überprüfungen,
7. Durchführung von Widerspruchsverfahren,
8. Rücknahme und den Widerruf von Bescheiden,
9. Durchführung von Rückforderungsverfahren und
10. Erfüllung von Berichts-, Statistik- und Controllingpflich-

ten nach Maßgabe gesonderter Weisungen durch das 
für Verbraucherinsolvenzberatung zuständige Minis-
terium.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt, den 30. November 2022

Der Minister für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz

Dirk Adams
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